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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes 

A. Problem und Ziel
Der vorliegende Gesetzentwurf zielt im Kern darauf ab,

– Vereinbarungen des Koalitionsvertrags 2021 – 2025 zwischen der Sozialde-
mokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
und den Freien Demokraten (FDP) (Koalitionsvertrag) aufzugreifen sowie

– Ergebnisse umzusetzen, die sich aus der Evaluierung des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) ergeben haben [siehe den Bericht „Evaluierung des
Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU)
2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680“, den das Bun-
desministerium des Innern und für Heimat (BMI) im Oktober 2021 veröf-
fentlicht hat].

Der Koalitionsvertrag (Zeilen 465 ff.) sieht vor: „Zur besseren Durchsetzung und 
Kohärenz des Datenschutzes … institutionalisieren [wir] die Datenschutzkonfe-
renz im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und wollen ihr rechtlich, wo möglich, 
verbindliche Beschlüsse ermöglichen.“ §§ 16a, 18, 40a und § 27 Absatz 5 dienen 
der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Institutionalisierung der Datenschutzkon-
ferenz (DSK) und der „besseren Durchsetzung und Kohärenz des Datenschutzes“. 
§ 40a und § 27 Absatz 5 bieten Unternehmen sowie Einrichtungen, die Daten zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder für statistische
Zwecke verarbeiten, die Möglichkeit, statt mehrerer Aufsichtsbehörden nur eine
Aufsichtsbehörde als Ansprechpartner für ihr Datenverarbeitungsvorhaben zu er-
halten. Damit kann Rechtsunsicherheit beim Auftreten unterschiedlicher Rechts-
auffassungen der für ein länderübergreifendes Vorhaben zuständigen Aufsichts-
behörden entgegengewirkt werden. In § 18 wird klargestellt, dass sowohl im Zu-
sammenarbeits- als auch im Kohärenz- und Dringlichkeitsverfahren nach Kapitel
VII. der Verordnung (EU) 2016/679 eine frühzeitige innerstaatliche Abstimmung
zu erfolgen hat.

Der Koalitionsvertrag (Zeilen 5763 f.) sieht darüber hinaus vor: „Wir werden um-
gehend prüfen, wie die Transparenz beim Kredit-Scoring zugunsten der Betroffe-
nen erhöht werden kann. Handlungsempfehlungen werden wir zeitnah umsetzen.“ 
Dies und das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 7.12.2023 – C-634/21 
„SCHUFA Holding (Scoring)“ aufgreifend, wird § 31 durch einen neuen § 37a 
ersetzt. 
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Im Zuge der Evaluierung hat das Bundesministerium des Innern und für Heimat 
(BMI) das BDSG überprüft und im Hinblick auf die Teile 1 und 2 des BDSG 
folgenden Änderungsbedarf festgestellt: 

– In § 1 Absatz 4 bedarf es einer Klarstellung, um eindeutig auszudrücken, 
dass das BDSG nur anwendbar ist, wenn die Datenverarbeitung einen In-
landsbezug aufweist. Auch wird die Norm so umformuliert, dass deutlich 
wird, dass die Norm nur nichtöffentliche Stellen adressiert. 

– Die Regelung zur Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume (§ 4) 
muss mit Blick auf nichtöffentliche Stellen überarbeitet werden. 

– § 17 bedarf einer Ergänzung, um Vakanzen in der Stellvertretung des Ge-
meinsamen Vertreters im Europäischen Datenschutzausschuss (EDSA) zu 
vermeiden. 

– Die §§ 19 und 40 werden um Klarstellungen zur zuständigen federführenden 
Datenschutzaufsichtsbehörde ergänzt. 

– In den §§ 27 und 29 müssen redaktionelle Änderungen vorgenommen wer-
den. 

– In § 34 ist klarzustellen, dass das Auskunftsrecht nach Artikel 15 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 nicht aufgrund privater, sondern nur aufgrund öf-
fentlich-rechtlicher Satzungen eingeschränkt werden kann. Auch sollte in § 
34 das Auskunftsrecht nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 im 
Hinblick auf Geheimhaltungsinteressen eingeschränkt und zudem eine 
Pflicht von Bundesbehörden geregelt werden, betroffene Personen über die 
Möglichkeit nach § 34 Absatz 3 zu informieren, dass eine Auskunftsertei-
lung an die Bundesbeauftragte oder den Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit (BfDI) verlangt werden kann. 

– In der Regelung zur automatisierten Entscheidung im Einzelfall (§ 37) ist 
eine Streichung erforderlich. 

Geändert werden die Teile 1 und 2 des BDSG. Darüberhinausgehende Änderun-
gen bleiben einem weiteren Gesetzgebungsvorhaben vorbehalten.  

§ 83 Absatz 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) wird geändert, um 
den Gleichlauf mit § 34 Absatz 1 BDSG sicherzustellen. 

B. Lösung, Nutzen 
Mit § 16a wird die Datenschutzkonferenz (DSK), wie im Koalitionsvertrag ver-
einbart, im BDSG institutionalisiert. Die DSK hat nach ihrer Geschäftsordnung 
das Ziel, die Datenschutzgrundrechte zu wahren und zu schützen sowie eine ein-
heitliche Anwendung des europäischen und des nationalen Datenschutzrechts zu 
erreichen und gemeinsam für seine Fortentwicklung einzutreten. Eine Regelung 
zur rechtlichen Verbindlichkeit von Beschlüssen der DSK wird in diesem Gesetz 
nicht getroffen, da damit wegen des Verbots der Mischverwaltung verfassungs-
rechtliche Grenzen berührt würden.  

Der im Koalitionsvertrag vorgesehenen „besseren Durchsetzung und Kohärenz 
des Datenschutzes“ dienen neben § 16a die §§ 18, 40a und § 27 Absatz 5. Positive 
Wirkung hat insbesondere, dass Unternehmen und / oder Forschungseinrichtun-
gen mit länderübergreifenden Vorhaben durch § 40a und § 27 Absatz 5 ermöglicht 
wird, einer einzigen Landesdatenschutzaufsichtsbehörde zu unterstehen. Wird 
diese Möglichkeit genutzt, haben die Verantwortlichen statt mehrerer Aufsichts-
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behörden nur eine einzige Aufsichtsbehörde als Ansprechpartner für ihr gemein-
sames Datenverarbeitungsvorhaben. Damit kann Rechtsunsicherheit beim Auftre-
ten unterschiedlicher Rechtsauffassungen der für ein länderübergreifendes Vor-
haben zuständigen Aufsichtsbehörden ausgeschlossen werden. 

Die weiteren in diesem Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen in den Teilen 1 
und 2 des BDSG tragen den unter A. genannten Ergebnissen der Gesetzesevalu-
ierung Rechnung. 

C. Alternativen 
Regelungsalternativen sind (insbesondere auf ihre Praxistauglichkeit und Wirk-
samkeit) geprüft und bewertet worden. Im Ergebnis sind keine Alternativen er-
sichtlich. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Keine. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft entsteht grundsätzlich nicht. 

Durch Artikel 1 Nummer 14 ergibt sich für die Wirtschaft eine Änderung des 
jährlichen Erfüllungsaufwands in Höhe von rund 346 000 Euro (davon entfallen 
346 000 Euro auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten). Insgesamt ent-
steht einmaliger Aufwand der Kategorie „Einführung oder Anpassung digitaler 
Prozessabläufe“ von rund 131 000 Euro. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Für die Verwaltung ändern sich der einmalige und der jährliche Erfüllungsauf-
wand nur marginal.  

F. Weitere Kosten 
Weitere Kosten sind nicht zu erwarten. 
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  BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

DER BUNDESKANZLER 
 

 

Berlin, 27. März 2024 

An die 
Präsidentin des  
Deutschen Bundestages  
Frau Bärbel Bas 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 
 

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung  

des Bundesdatenschutzgesetzes  

 
mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

 
Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

 
Federführend ist das Bundesministerium des Innern und für Heimat. 

 
Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 

NKRG ist als Anlage 2 beigefügt. 

 
Der Bundesrat hat in seiner 1042. Sitzung am 22. März 2024 gemäß Artikel 76 

Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus 

Anlage 3 ersichtlich Stellung zu nehmen. 

 
Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist 

in der als Anlage 4 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Scholz 
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Anlage 1 

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes 

Das Bundesdatenschutzgesetz vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097), das zuletzt durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 414) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) In der Angabe „Kapitel 2. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten“ werden nach 
dem Wort „Daten“ die Wörter „durch öffentliche Stellen“ eingefügt.

b) In der Angabe „§ 3 Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen“ werden die Wör-
ter „durch öffentliche Stellen“ gestrichen.

c) Nach der Angabe „§ 16 Befugnisse“ wird folgende Angabe eingefügt:

„Kapitel 4a. 

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder 

§ 16a Datenschutzkonferenz“.

d) Die Angabe zu § 31 wird gestrichen.

e) Die Angabe zu § 37 wird wie folgt gefasst:

„§ 37 Automatisierte Entscheidung über die Leistungserbringung bei Heilbehandlungen“.

f) Nach der Angabe zu § 37 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 37a Scoring“.

g) Nach der Angabe „§ 40 Aufsichtsbehörden der Länder“ wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 40a Aufsichtsbehörde gemeinsam verantwortlicher Unternehmen“.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 Nummer 3 wird der Halbsatz „er aber in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; 
L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung fällt“ 
durch folgenden Halbsatz ersetzt: 

„die Datenverarbeitung aber im Zusammenhang damit steht, 
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a)betroffenen Personen im Inland Waren oder Dienstleistungen anzubieten, unabhängig davon, ob 
von diesen betroffenen Personen eine Zahlung zu leisten ist oder 

b) das Verhalten betroffener Personen zu beobachten, soweit ihr Verhalten im Inland er-
folgt“. 

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Gesetz“ die Wörter „auf nichtöffentliche Stellen“ eingefügt. 

b) In Absatz 5 werden nach den Wörtern „Verordnung (EU) 2016/679“ die Wörter „des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Da-
tenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35)“ eingefügt. 

3. Teil 1. Kapitel 2. wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Daten“ die Wörter „durch öffentliche Stellen“ eingefügt. 

b) In der Überschrift des § 3 werden die Wörter „durch öffentliche Stellen“ gestrichen. 

c) § 4 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen 
(Videoüberwachung) durch öffentliche Stellen ist nur zulässig, soweit sie zu ihrer Aufgabenerfüllung, 
einschließlich der Wahrnehmung ihres Hausrechts, erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, 
dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen überwiegen.“ 

4. Nach Teil 1. Kapitel 4. wird folgendes Kapitel 4a. eingefügt: 

„Kapitel 4a. 
Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder 

§ 16a 

Datenschutzkonferenz 

Die Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder im Sinne des § 18 Absatz 1 Satz 1 bilden die Kon-
ferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (Datenschutzkonfe-
renz). Die Datenschutzkonferenz gibt sich eine Geschäftsordnung.“ 

5. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Gemeinsamer Vertreter im Europäischen Datenschutzausschuss und zentrale Anlaufstelle ist 
die oder der Bundesbeauftragte (gemeinsamer Vertreter).“ 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Als Stellvertreterin oder Stellvertreter des gemeinsamen Vertreters wählt der Bundesrat eine 
Leiterin oder einen Leiter der Aufsichtsbehörden eines Landes (Stellvertreter). Die Wahl erfolgt für 
fünf Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl soll innerhalb von drei Monaten erfolgen. Mit dem Aus-
scheiden aus dem Amt als Leiterin oder Leiter einer Aufsichtsbehörde eines Landes endet zugleich die 
Funktion als Stellvertreter. Endet die Funktion als Stellvertreter, übernimmt die Funktion des Stellver-
treters bis zur Neuwahl die Leiterin oder der Leiter der Aufsichtsbehörde des Landes, das die Bundes-
ratspräsidentschaft innehat. Hat ein Land mehr als eine Aufsichtsbehörde, gilt Satz 6 mit der Maßgabe, 
dass mit jeder Bundesratspräsidentschaft dieses Landes die den Stellvertreter stellende Aufsichtsbe-
hörde wechselt, beginnend mit der Aufsichtsbehörde, die für die nichtöffentlichen Stellen zuständig 
ist.“ 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 
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6. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die bisherigen Sätze 1 und 4 werden Absatz 1.

bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Absatz 2 und wie folgt gefasst:

„In den Verfahren nach Artikel 60, Artikel 63 bis 65 und Artikel 66 der Verordnung (EU) 2016/679 
erzielen die Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder Einvernehmen über einen gemeinsa-
men Standpunkt, bevor sie diesen an die Aufsichtsbehörden der anderen Mitgliedstaaten, die Eu-
ropäische Kommission oder den Europäischen Datenschutzausschuss übermitteln. Zu diesem 
Zweck geben sich die Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder frühzeitig Gelegenheit zur 
Stellungnahme und tauschen untereinander alle zweckdienlichen Informationen aus.“ 

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3 und 4 und Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Absätzen 1 und 2“ durch die Wörter „Absätzen 2 und 3“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Absatz 2“ durch die Angabe „Absatz 3“ ersetzt.

7. § 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 werden nach dem Wort „Einvernehmen,“ die Wörter „weil bei einem Verantwortlichen oder 
einem Auftragsverarbeiter mit mehreren inländischen Niederlassungen der Sitz der Hauptniederlassung 
zweifelhaft ist,“ eingefügt und die Angabe „Absatz 2“ durch die Angabe „Absatz 3“ ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Das Verfahren des § 18 Absatz 3 findet auch dann entsprechende Anwendung, wenn ein Verantwort-
licher oder ein Auftragsverarbeiter keine inländische Niederlassung hat.“

8. § 27 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „beinträchtigen“ durch das Wort „beeinträchtigen“ ersetzt.

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Für gemeinsam Verantwortliche, die nicht oder nicht ausschließlich Unternehmen sind, gilt 
§ 40a entsprechend mit der Maßgabe, dass allein zuständig die Behörde ist, die den Verantwortlichen 
beaufsichtigt, der die meisten Personen beschäftigt, welche ständig personenbezogene Daten automati-
siert verarbeiten.“

9. In § 29 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „2a“ durch die Angabe „2“ ersetzt.

10. § 30 Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.

11. § 31 wird aufgehoben.

12. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 Buchstabe a wird das Wort „satzungsmäßiger“ durch die Wörter „von in öffentlich-
rechtlichen Satzungen vorgesehenen“ ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Das Recht auf Auskunft besteht auch insoweit nicht, als der betroffenen Person durch die Infor-
mation ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis des Verantwortlichen oder eines Dritten offenbart 
würde und das Interesse an der Geheimhaltung das Interesse der betroffenen Person an der Infor-
mation überwiegt.“ 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Die öffentliche Stelle des Bundes hat die betroffene Person über das Recht zu informieren, Auskunft 
an die Bundesbeauftragte oder den Bundesbeauftragten zu verlangen.“
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13. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Automatisierte Entscheidung über die Leistungserbringung bei Heilbehandlungen“.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird aufgehoben.

bb) Die Angabe „2.“ und die Wörter „die Entscheidung“ werden gestrichen.

14. Nach § 37 wird folgender § 37a eingefügt:

„§ 37a 

Scoring 

(1) Das Recht gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, keiner ausschließlich auf 
einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, besteht über die in 
Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a und c der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahmen hinaus nicht, 
wenn zu einer natürlichen Person Wahrscheinlichkeitswerte erstellt oder verwendet werden über 

1. ein bestimmtes zukünftiges Verhalten der Person zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit dieser Person oder

2. ihre Zahlungsfähig- und -willigkeit durch Auskunfteien und unter Einbeziehung von Informationen 
über Forderungen.

(2) Wahrscheinlichkeitswerte im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur erstellt oder verwendet werden, 
wenn 

1. für die Erstellung folgende Daten nicht genutzt werden:

a) besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679,

b) der Name der betroffenen Person oder personenbezogene Daten aus ihrer Nutzung sozialer Netz-
werke,

c) Informationen über Zahlungseingänge und -ausgänge auf und von Bankkonten und

d) Anschriftendaten,

2. sie keine minderjährige Person betreffen und

3. die genutzten personenbezogenen Daten

a) unter Zugrundelegung eines wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahrens 
nachweisbar für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit des bestimmten Verhaltens erheblich sind 
und

b) für keine anderen Zwecke verarbeitet werden.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 dürfen nur solche Forderungen über eine geschuldete 
Leistung, die trotz Fälligkeit nicht erbracht worden ist, berücksichtigt werden, 

1. die durch ein rechtskräftiges oder für vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil festgestellt worden sind 
oder für die ein Schuldtitel nach § 794 der Zivilprozessordnung vorliegt,

2. die nach § 178 der Insolvenzordnung festgestellt und nicht vom Schuldner im Prüfungstermin bestritten 
worden sind,

3. die der Schuldner ausdrücklich anerkannt hat,

4. bei denen
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a) der Schuldner nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt 
worden ist, 

b) die erste Mahnung mindestens vier Wochen zurückliegt, 

c) der Schuldner zuvor, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über eine mögliche Berücksichti-
gung durch eine Auskunftei unterrichtet worden ist und 

d) der Schuldner die Forderung nicht bestritten hat, oder 

5. deren zugrunde liegendes Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen fristlos gekündigt 
werden kann und bei denen der Schuldner zuvor über eine mögliche Berücksichtigung durch eine Aus-
kunftei unterrichtet worden ist. 

(4) Verantwortliche, die Wahrscheinlichkeitswerte im Sinne des Absatzes 1 erstellen, haben auf An-
trag der betroffenen Person in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer 
klaren und einfachen Sprache Folgendes mitzuteilen: 

1. die für die Erstellung genutzten personenbezogenen Daten der betroffenen Person und Kriterien, 

2. die Gewichtung von Kategorien von Kriterien und der einzelnen Kriterien zueinander, die den Wahr-
scheinlichkeitswert am stärksten beeinflussen, 

3. die Aussagekraft des konkreten Wahrscheinlichkeitswerts und 

4. die erstellten Wahrscheinlichkeitswerte und ihre Empfänger. 

Die hierfür erforderlichen Informationen sind für ein Jahr zu speichern. 

(5) Auf Verantwortliche, die Wahrscheinlichkeitswerte nach Absatz 1 erstellen oder verwenden, fin-
det § 34 Absatz 1 Satz 2 keine Anwendung. 

(6) Gegenüber einem Verantwortlichen hat die betroffene Person hinsichtlich der jeweiligen auf 
Wahrscheinlichkeitswerten nach Absatz 1 beruhenden Entscheidung das Recht auf Anfechtung, Darlegung 
des eigenen Standpunkts und Entscheidung einer natürlichen Person.“ 

15. § 40 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird die Angabe „Absatz 2“ durch die Angabe „Absatz 3“ ersetzt. 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Aufsichtsbehörden bestimmen auch dann gemeinsam die zuständige Behörde nach Maßgabe des 
§ 18 Absatz 3, wenn ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter keine inländische Niederlassung 
hat.“ 

16. Nach § 40 wird folgender § 40a eingefügt: 

„§ 40a 

Aufsichtsbehörde gemeinsam verantwortlicher Unternehmen 

(1) Sind Unternehmen gemeinsam Verantwortliche gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) 2016/679 
und mehrere Aufsichtsbehörden für sie zuständig, können die Unternehmen gemeinsam anzeigen, dass sie 
gemeinsam verantwortliche Unternehmen sind und deshalb für die von ihnen gemeinsam verantwortete Da-
tenverarbeitung allein die Aufsichtsbehörde zuständig sein soll, in deren Zuständigkeitsbereich das Unter-
nehmen fällt, das in dem der Anzeige vorangegangenen Geschäftsjahr den größten Jahresumsatz erzielt hat. 
Hat ein Unternehmen weltweit Umsatz erzielt, ist dieser maßgeblich. Die gemeinsame Anzeige ist an alle 
Aufsichtsbehörden zu richten, die für die gemeinsam verantwortlichen Unternehmen zuständig sind. Sie 
muss die Vereinbarung gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) 2016/679 und die das umsatzstärkste Unter-
nehmen nachweisenden Unterlagen enthalten. Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Anzeige im Sinne der Sätze 1 
und 2 bei der für das umsatzstärkste Unternehmen zuständigen Behörde eingegangen ist, wird diese die allein 
zuständige Aufsichtsbehörde. 
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(2) Die Rücknahme einer Anzeige kann nur gemeinsam erfolgen. Sie ist an alle Aufsichtsbehörden im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 3 zu richten. Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Rücknahme bei der allein zuständigen 
Behörde eingegangen ist, entfällt ihre alleinige Zuständigkeit. 

(3) § 3 Absatz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet entsprechende Anwendung.“ 

Artikel 2 

Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 

§ 83 Absatz 1 des Zehnten Buchs Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz – 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130), das zuletzt durch Artikel 19 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 2 Buchstabe a wird das Wort „satzungsmäßiger“ durch die Wörter „von in öffentlich-rechtlichen 
Satzungen vorgesehenen“ ersetzt. 

2. Folgender Satz wird angefügt: 

„Das Recht auf Auskunft besteht auch insoweit nicht, als der betroffenen Person durch die Information ein 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis des Verantwortlichen oder eines Dritten offenbart würde und das Inte-
resse an der Geheimhaltung das Interesse der betroffenen Person an der Information überwiegt.“ 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf seine Verkündung folgenden Quartals in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Der vorliegende Gesetzentwurf zielt im Kern darauf ab, 

– Vereinbarungen des Koalitionsvertrags aufzugreifen sowie  

– Ergebnisse umzusetzen, die sich aus der Evaluierung des Gesetzes ergeben haben.  

Geändert werden Teil 1. und 2. des BDSG. Darüberhinausgehende Änderungen bleiben einem weiteren Gesetz-
gebungsvorhaben vorbehalten.  

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Mit § 16a wird die DSK, wie im Koalitionsvertrag vereinbart (Zeilen 465 ff.), im BDSG institutionalisiert. Eine 
Regelung zur rechtlichen Verbindlichkeit von Beschlüssen der DSK wird nicht getroffen, da damit wegen des 
Verbots der Mischverwaltung verfassungsrechtliche Grenzen berührt würden. 

Neben § 16a dienen §§ 18, 40a und § 27 Absatz 5 der im Koalitionsvertrag vorgesehenen „besseren Durchsetzung 
und Kohärenz des Datenschutzes“. § 40a und § 27 Absatz 5 bieten Unternehmen sowie Einrichtungen, die Daten 
zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder für statistische Zwecke verarbeiten, die Mög-
lichkeit, statt mehrerer Aufsichtsbehörden nur eine Aufsichtsbehörde als Ansprechpartner für ihr Datenverarbei-
tungsvorhaben zu erhalten. Damit kann Rechtsunsicherheit beim Auftreten unterschiedlicher Rechtsauffassungen 
der für ein länderübergreifendes Vorhaben zuständigen Aufsichtsbehörden entgegengewirkt werden. In § 18 wird 
klargestellt, dass sowohl im Zusammenarbeits- als auch im Kohärenz- und Dringlichkeitsverfahren nach Kapitel 
VII. der Verordnung (EU) 2016/679 eine frühzeitige innerstaatliche Abstimmung zu erfolgen hat. 

Der Koalitionsvertrag (Zeilen 5763 f.) sieht darüber hinaus vor: „Wir werden umgehend prüfen, wie die Transpa-
renz beim Kredit-Scoring zugunsten der Betroffenen erhöht werden kann. Handlungsempfehlungen werden wir 
zeitnah umsetzen.“ Dies und das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 7.12.2023 – C-634/21 „SCHUFA 
Holding (Scoring)“ aufgreifend, wird § 31 durch einen neuen § 37a ersetzt. 

Der Gesetzentwurf enthält zudem für den 1. und 2. Teil des BDSG Regelungen, mit denen dem Änderungsbedarf 
Rechnung getragen wird, der sich aus der Evaluierung ergeben hat: 

– in § 1 eine Klarstellung, um eindeutig auszudrücken, dass das BDSG nur anwendbar ist, wenn die Datenver-
arbeitung einen Inlandsbezug aufweist, sowie eine Umformulierung, um zu verdeutlichen, dass § 1 nur nicht-
öffentliche Stellen adressiert; 

– in § 4 eine Änderung zur Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume; 

– in § 17 eine Ergänzung, um Vakanzen in der Stellvertretung des Gemeinsamen Vertreters im EDSA zu ver-
meiden; 

– in den §§ 19, 40 eine Klarstellung bezüglich der zuständigen federführenden Datenschutzaufsichtsbehörde; 

– in den §§ 27 und 29 rein redaktionelle Änderungen; 

– in § 34 Änderungen bezüglich der Auskunftspflicht nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679; 

– in § 37 eine Änderung zur automatisierten Entscheidung im Einzelfall. 

§ 83 Absatz 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) wird geändert, um den Gleichlauf mit § 34 Absatz 
1 BDSG sicherzustellen. 
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III. Alternativen 

Regelungsalternativen sind (insbesondere auf ihre Praxistauglichkeit und Wirksamkeit) geprüft und bewertet wor-
den. Im Ergebnis sind keine Alternativen ersichtlich. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt für Regelungen des Datenschutzes als Annex aus den jeweiligen 
Sachkompetenzen der Artikel 73 bis 74 des Grundgesetzes (GG). Im Bereich der öffentlichen Verwaltung bedarf 
es bundesrechtlicher Datenschutzbestimmungen, soweit dem Bund die Verwaltungskompetenz zusteht. Für nicht-
öffentliche Stellen folgt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Bereich des Datenschutzes als Annex aus 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG (Recht der Wirtschaft). Nach Artikel 72 Absatz 2 GG steht dem Bund die 
Gesetzgebungskompetenz in diesen Fällen unter anderem dann zu, wenn und soweit eine bundesgesetzliche Re-
gelung zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich ist. Eine bundesgesetzliche 
Regelung des Datenschutzes ist zur Wahrung der Rechtseinheit im Bundesgebiet im gesamtstaatlichen Interesse 
erforderlich. Eine Regelung dieser Materie durch den Landesgesetzgeber würde zu erheblichen Nachteilen für die 
Gesamtwirtschaft führen, die sowohl im Interesse des Bundes als auch der Länder nicht hingenommen werden 
können. Insbesondere wäre zu befürchten, dass unterschiedliche landesrechtliche Behandlungen gleicher Lebens-
sachverhalte erhebliche Wettbewerbsverzerrungen und störende Schranken für die länderübergreifende Wirt-
schaftstätigkeit zur Folge hätten. Es bestünde die Gefahr, dass z. B. die Betroffenenrechte durch die verschiedenen 
Landesgesetzgeber unterschiedlich eingeschränkt würden, mit der Folge, dass bundesweit agierende Unterneh-
men sich auf verschiedenste Vorgaben einrichten müssten. 
Für die Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch folgt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Ar-
tikel 74 Absatz 1 Nummern 7 und 11 GG i.V.m. Artikel 72 Absatz 2 GG. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und den völkerrechtlichen Verträgen, die die Bun-
desrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. Er trägt insbesondere den Vorgaben der Verordnung (EU) 
2016/679 Rechnung. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Der Entwurf sieht keine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung vor. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung 
im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Er wirkt sich auf die Indikatorenbereiche 8 und 16 aus:  
– Das Gesetz trägt der mit der Verordnung (EU) 2016/679 beabsichtigten Zielsetzung eines einheitlichen EU-

Binnenmarktes Rechnung und leistet damit einen Beitrag für ein dauerhaftes und nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum (Indikator 8).  

– Darüber hinaus betrifft es durch die Regelung zur Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume (§ 4 
BDSG) auch die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger (Indikator 16). 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

4. Erfüllungsaufwand 

4.1 Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger  
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Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht. 

4.2 Erfüllungsaufwand der Wirtschaft  

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft entsteht grundsätzlich nicht. 

Wesentliche Rechtsänderungen ohne Erfüllungsaufwand: 

Durch Artikel 1 Nummer 3 wird die Regelung zur Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume durch 
nichtöffentliche Stellen aus dem Bundesrecht genommen. Die Zulässigkeit dieser Videoüberwachung ergibt sich 
bereits unmittelbar aus Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f Verordnung (EU) 2016/679. Da beide 
Rechtsgrundlagen die Zulässigkeit dieser Videoüberwachung an ähnliche Voraussetzungen knüpfen, sind in der 
Praxis keine organisatorischen Anpassungen bei nichtöffentlichen Stellen zu erwarten. Daher ändern sich der 
einmalige und der jährliche Erfüllungsaufwand nicht. 

Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa stellt klar, dass das Recht auf Auskunft gemäß Artikel 15 
der Verordnung (EU) 2016/679 nicht durch private Satzungen eingeschränkt werden kann. Folglich müssen wirt-
schaftliche Einheiten mit entsprechenden Satzungen künftig Auskunft bei Verlangen erteilen. Es wird angenom-
men, dass in der bisherigen Praxis private Satzungen nicht bzw. kaum Aufbewahrungsvorschriften enthielten. 
Folglich wird die mit dem Regelungsentwurf vorgenommene Klarstellung keinen Einfluss auf den Umfang des 
Auskunftsbegehrens haben. Daher ändert sich der einmalige und der jährliche Erfüllungsaufwand nicht. 

Durch Artikel 1 Nummer 16 wird Unternehmen, die zwar gemeinsam Verantwortliche im Sinne des Artikels 26 
der Verordnung (EU) 2016/679 sind, aber der Zuständigkeit mehrerer Datenschutzaufsichtsbehörden unterfallen, 
die Möglichkeit gegeben, ihre gemeinsame Verantwortlichkeit anzuzeigen und als Rechtsfolge der Anzeige per 
Gesetz die alleinige Zuständigkeit nur einer einzigen Aufsichtsbehörde herbeizuführen. Es ist davon auszugehen, 
dass der fallbezogene Aufwand einer Anzeige relativ gering und in der Folge auch die Veränderung des Erfül-
lungsaufwands eher gering ist. Demgegenüber hat die Rechtsänderung für die betroffenen Unternehmen aber auch 
eine entlastende Wirkung, da mögliche behördliche Vorgaben im Zusammenhang mit der Befolgung von Vor-
schriften der Verordnung (EU) 2016/679 nur noch zentral durch eine Stelle erfolgen. Dadurch entfällt für Unter-
nehmen, sich mehrfach mit sich überschneidenden Sachverhalten zu befassen. Da sich die Entlastung im Zusam-
menhang mit der Befolgung von Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/679 ergeben, wird sie nicht vom Erfül-
lungsaufwand erfasst. 

Rechtsänderungen mit Erfüllungsaufwand: 

Tabelle: Erfüllungsaufwandsänderung der Wirtschaft 

Vor-
gabe 

Paragraph;  
Bezeichnung der Vorgabe; 
Art der Vorgabe 

Jährlicher Er-
füllungsauf-
wand (in Tsd. 
Euro) 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 

4.2.1 
§ 37a Absatz 4;
Bearbeitung von Auskunftsverlangen;
Informationspflicht

176 131 

4.2.2 
§ 37a Absatz 6;
Bearbeitung von Anfechtungen scoringbasierter Einschätzungen;
Informationspflicht

170 0 

Summe (in Tsd. Euro) 346  131 

davon aus Informationspflichten (in Tsd. Euro) 346 

Artikel 1 Nummer 14 (§ 37a) überführt den bisherigen § 31 in eine Ausnahmeregelung vom Verbot des Artikels 
22 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 und ergänzt ihn um weitere Bestimmungen zur angemessenen Wah-
rung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person. Aufgrund der Rechts-
änderungen müssen betroffene Unternehmen einmalig ihren Datenbestand und ihre Datenverarbeitungsprozesse 
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prüfen und gegebenenfalls anpassen. Da nur relativ wenige Unternehmen betroffen sein werden – vermutlich rund 
ein Dutzend –, ist mit einem vernachlässigbar geringem einmaligen Erfüllungsaufwand zu rechnen.  

Im Folgenden wird die Schätzung des Erfüllungsaufwands der Wirtschaft für die einzelnen Vorgaben dargestellt. 

Vorgabe 4.2.1 (Informationspflicht): Bearbeitung von Auskunftsverlangen; § 37a Absatz 4 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

12 4 800 58,40 10 000 56 120  

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 176 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

12 0 0 10 900 0 131 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 131 

Die Transparenzpflichten gemäß § 37a Absatz 4 orientieren sich an bereits bestehenden unionsrechtlichen Rege-
lungen [vgl. Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 Verordnung (EU) 2016/679]. Laut Aussagen aus der Wirtschaft werden 
aufgrund dieser Rechtslage in der Regel bereits heute entsprechende Anliegen bearbeitet und wird als wesentliche 
Neuerung nur die Speicherpflicht für ein Jahr gesehen (§ 37a Absatz 4 Satz 2), da Daten bisher teilweise deutlich 
kürzer vorgehalten werden. Auf Basis dieser Einschätzung kann daher angenommen werden, dass sich das Auf-
kommen der bearbeiteten Anträge aufgrund § 37a nicht verändern wird. Erfüllungsaufwand entsteht aber aufgrund 
der ausgedehnten Speicherfrist und der dadurch bedingten notwendigen IT-technischen Anpassungen. 

Da hierzu keine Informationen vorliegen, wird vereinfacht angenommen, dass für rund zwölf betroffene Unter-
nehmen einmalig im Mittel zehn Programmiertage anfallen. Bei einem Kostensatz von 1 090 Euro pro Tag (in-
terner Ansatz des Statistischen Bundesamts) entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand der Kategorie „Einführung 
oder Anpassung digitaler Prozessabläufe“ von insgesamt rund 131 000 Euro.  

Jährliche Sachkosten für Lizenzen von Softwareanwendungen oder für Serverkapazitäten sind abhängig von der 
existierenden Ausstattung in Unternehmen und den konkreten Mehrbedarfen aufgrund der Rechtsänderung. Es 
wird vereinfacht angenommen, dass unter Berücksichtigung von Lebensdauern der Hardware die laufenden Kos-
ten pro Jahr und Unternehmen nicht über 10 000 Euro liegen werden. Zusätzlich wird ein Personalaufwand im 
IT-Bereich für das Management des zusätzlichen Datenbestands von zwei Arbeitswochen pro Unternehmen an-
genommen. Bei einem Lohnsatz von 58,40 Euro pro Stunde [vgl. Leitfaden, Anhang 7, Gesamtwirtschaft (A-S 
ohne O), hohes Qualifikationsniveau] beträgt der Personalaufwand 56 000 Euro. Der gesamte jährliche Erfül-
lungsaufwand wird demnach vermutlich geschätzt 176 000 Euro umfassen. 

Vorgabe 4.2.2 (Informationspflicht): Bearbeitung von Anfechtungen scoringbasierter Einschätzungen; § 
37a Absatz 6 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

20 000 15 34,00 0 170 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 170 

Der Regelungsentwurf sieht für Unternehmen § 37a Absatz 6 in neue Pflichten zur Wahrung von Betroffenen-
rechten vor. 
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Bei Betrachtung der zugrundeliegenden Anwendungsfälle gemäß Absatz 1 werden quantitativ Entscheidungen 
zur Zahlungsfähig- und Zahlungswilligkeit von natürlichen Personen vornehmlich ins Gewicht fallen. Wie viele 
natürliche Personen diese Einschätzungen anfechten und eine Klärung suchen, kann nur sehr grob geschätzt wer-
den. Allein die Schufa erteilt pro Jahr rund 3,7 Millionen Auskünfte an Verbraucherinnen und Verbrauchern (vgl. 
Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig., Unternehmenszahlen der SCHUFA Holding AG). Zu mehr als 90 Pro-
zent von ihnen liegen ausschließlich positive Informationen vor (vgl. Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig., S. 
3). Unter den Annahmen, dass zusammen mit der Schufa den übrigen betroffenen Unternehmen zusammen acht 
Millionen Anfragen von natürlichen Personen gestellt werden, rund fünf Prozent keinen „Positiv-Bescheid“ er-
halten und davon rund fünf Prozent die Entscheidung anfechten, müssen die betroffenen Unternehmen künftig 
rund 20 000 Standpunkte pro Jahr darlegen. 

Es wird ein fallbezogener Zeitaufwand unter anderem für die Beschaffung von Daten und Ausarbeiten eines Ant-
wortschreibens von 15 Minuten angesetzt (vgl. Leitfaden, Anhang 5, Standardaktivitäten 1, 2, 3, 5, 7 und 8, ein-
fache bis mittlere Komplexität). Bei einem Lohnsatz von 34,00 Euro pro Stunde (vgl. Leitfaden, Anhang 7, Ge-
samtwirtschaft A-S ohne O, mittleres Qualifikationsniveau) beträgt der jährliche Erfüllungsaufwand rund 170 000 
Euro. 

4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung  

Für die Bundesverwaltung ändern sich der einmalige und der jährliche Erfüllungsaufwand nur marginal. Die üb-
rige Verwaltung wird nicht durch den Regelungsentwurf tangiert. 
Wesentliche Rechtsänderungen ohne Erfüllungsaufwand: 

Artikel 1 Nummer 4 institutionalisiert die bereits bestehende Datenschutzkonferenz im BDSG. Wie bisher besteht 
sie aus dem BfDI und den Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder. Der Regelungsentwurf sieht nicht vor, dass 
damit verbunden zusätzliches Personal eingesetzt wird. Insbesondere werden keine Geschäftsstelle und kein Sek-
retariat eingeführt. Folglich entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

Artikel 1 Nummer 5 sieht Regelungen zur Wahl des Stellvertreters bzw. der Stellvertreterin des gemeinsamen 
Vertreters im Europäischen Datenschutzausschuss und eine Vertretungsregelung bei Ausscheiden des Stellvertre-
ters bzw. der Stellvertreterin zur Vermeidung von Vakanzen vor. Es ist nicht davon auszugehen, dass diese orga-
nisatorischen Änderungen die Kosten der Verfahrensabläufe beeinflussen. Der Erfüllungsaufwand verändert sich 
nicht. 

Mit der Änderung in Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb wird klargestellt, dass sowohl im Zu-
sammenarbeits- als auch im Kohärenz- und Dringlichkeitsverfahren nach Kapitel VII. der Verordnung (EU) 
2016/679 eine frühzeitige innerstaatliche Abstimmung erfolgen soll. Da mit der Änderung des § 18 die innerdeut-
schen Abstimmungserfordernisse lediglich klargestellt werden, entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

Rechtsänderungen mit Erfüllungsaufwand: 

Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb schafft eine Ausnahme zum Auskunftsrecht gemäß Arti-
kel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 für Fälle, in denen das Interesse an der Geheimhaltung von Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnissen das Interesse der betroffenen Person überwiegt. Es kann angenommen werden, dass in 
der heutigen Praxis entsprechende Auskunftsbegehren zahlenmäßig nicht ins Gewicht fallen. Somit dürfte sich 
der Erfüllungsaufwand der Bundesverwaltung infolge des Wegfalls der Bearbeitung von Auskunftsersuchen (§ 
34 Absatz 1 Satz 2 BDSG-E) nur sehr geringfügig verringern – vermutlich weniger als 1 000 Euro pro Jahr. 

Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe b führt für Bundesbehörden die Pflicht ein, über die Möglichkeit zu informieren, 
Auskunft an den Bundesbeauftragten oder die Bundesbeauftragte zu verlangen. Es ist davon auszugehen, dass die 
neue Information gemäß § 34 Absatz 3 Satz 3 BDSG-E in das Antwortschreiben aufgenommen wird, in dem eine 
Bundesbehörde der betroffenen Person die Auskunft verwehrt. Insofern müssen die 180 Bundesbehörden die 
Standardschreiben nur einmalig mit sehr geringem Aufwand (rund 20 Minuten) anpassen. Folglich entsteht bei 
einem Lohnsatz in Höhe von 70,50 Euro pro Stunde (vgl. Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfül-
lungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang IX) einmaliger Erfüllungsaufwand aus ein-
maligen Informationspflichten in Höhe von rund 8 500 Euro. 
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5. Weitere Kosten 

Weitere Kosten sind nicht zu erwarten. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Auswirkungen für Verbraucherinnen und Verbraucher und Auswirkungen von gleichstellungspolitischer oder de-
mografischer Bedeutung sind nicht zu erwarten. Der Gesetzentwurf verhindert, dass für gleiche Lebenssachver-
halte unterschiedliche landesrechtliche Regelungen gelten. Er wahrt und fördert dadurch gleichwertige Lebens-
verhältnisse. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung des Gesetzes ist nicht vorgesehen, weil auch die korrespondierende Verordnung (EU) 2016/679 
nicht zeitlich befristet ist. Eine Evaluierung der neuen Vorschriften zur Institutionalisierung der DSK und besse-
ren Durchsetzung und Kohärenz des Datenschutzes soll spätestens nach vier Jahren erfolgen. Dabei soll evalu-
iert werden, ob mit der Neugestaltung eine einheitlichere Anwendung des Datenschutzrechts erreicht wurde. Als 
Kriterien kann u.a. darauf abgestellt werden, ob sich die Zahl der Fälle frühzeitiger innerstaatlicher Abstimmun-
gen im Rahmen des § 18 erhöht hat und ob die Aufsichtsbehörden Anzeigen im Sinne des § 40a und § 27 Ab-
satz 5 erreicht haben. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes) 
Zu Nummer 1 
Zu Buchstabe a 
Durch die Änderung des § 4 beziehen sich die beiden einzigen Vorschriften des Kapitels 2. (§§ 3 f.) allein auf 
öffentliche Stellen. Die Überschrift des Kapitels 2. wird deshalb entsprechend angepasst. 

Zu Buchstabe b 
Durch die Änderung des § 4 beziehen sich die beiden einzigen Vorschriften des Kapitels 2. (§§ 3 f.) allein auf 
öffentliche Stellen. Die Überschrift des § 3 wird deshalb entsprechend angepasst. 

Zu Buchstabe c 
Die Änderung ist eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen Kapitels 4a. 
Zu Buchstabe d 
§ 31 wird durch einen neuen § 37a ersetzt. Der neue Regelungsstandort („Kapitel 2. Rechte der betroffenen Per-
son“ statt bisher „Kapitel 1. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten“) trägt dem systema-
tischen Zusammenhang mit § 37 Rechnung: Den §§ 37, 37a ist gemeinsam, dass sie im Schwerpunkt Regelungen 
enthalten, die sich auf das Betroffenenrecht des Artikels 22 der Verordnung (EU) 2016/679 beziehen. 
Zu Buchstabe e 
Durch den Wegfall des Absatzes 1 Nummer 1 ist der Anwendungsbereich des § 37 einzig und allein auf die 
automatisierte Entscheidung im Einzelfall begrenzt, die „im Rahmen der Leistungserbringung nach einem Versi-
cherungsvertrag ergeht und auf der Anwendung verbindlicher Entgeltregelungen für Heilbehandlungen beruht“. 
Dies wird mit der Änderung der Überschrift ebenfalls verdeutlicht. 
Zu Buchstabe f 
Die Änderung ist eine Folgeänderung zur Einfügung des § 37a. 
Zu Buchstabe g 
Die Änderung beruht auf der Einfügung des neuen § 40a. 
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Zu Nummer 2 
Zu Buchstabe a 
Zu Doppelbuchstabe aa 
Es wird klargestellt, dass das BDSG nur anwendbar ist, wenn ein Inlandsbezug der Datenverarbeitung besteht. 
Die Voraussetzungen des Inlandsbezugs sind an Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 angelehnt. 
Zu Doppelbuchstabe bb 
Es wird klargestellt, dass Satz 3 nur für nichtöffentliche Stellen gilt. 
Zu Buchstabe b 
Durch die Änderung des § 1 Absatz 4 entfällt das dort bisher vorgesehene Zitat der Verordnung (EU) 2016/679. 
Als Folgeänderung ist das Zitat in Absatz 5 anzupassen. Die Änderung in Absatz 5 berücksichtigt zudem die letzte 
Berichtigung der Verordnung (EU) 2016/679 im ABl. L 74 vom 4.3.2021, S. 35. 

Zu Nummer 3 
Zu Buchstabe a 
Durch die Änderung des § 4 beziehen sich die beiden einzigen Vorschriften des Kapitels 2. (§§ 3 f.) allein auf 
öffentliche Stellen. Die Überschrift des Kapitels 2. wird deshalb entsprechend angepasst. 

Zu Buchstabe b 
Durch die Änderung des § 4 beziehen sich die beiden einzigen Vorschriften des Kapitels 2. (§§ 3 f.) allein auf 
öffentliche Stellen. Die Überschrift des § 3 wird deshalb entsprechend angepasst. 

Zu Buchstabe c 
§ 4 enthält Bestimmungen zur Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume. Das Bundesverwaltungsge-
richt hat mit Urteil vom 27. März 2019 (Az. 6 C 2.18) entschieden, aufgrund der unmittelbaren Geltung der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 sei für die Regelung kein Raum, soweit sie die Videoüberwachung durch nichtöffentliche 
Stellen betreffe. § 4 könne insoweit nicht auf die Öffnungsklausel das Artikels 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe 
e der Verordnung (EU) 2016/679 gestützt werden. Die Zulässigkeit der Videoüberwachung durch nichtöffentliche 
Stellen richte sich vielmehr ausschließlich nach Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f der Verordnung 
(EU) 2016/679. Die Änderung des § 4 Absatz 1 nimmt diese Bedenken auf: Künftig wird in § 4 Absatz 1 nur noch 
die Videoüberwachung durch öffentliche Stellen geregelt.  
Für die Zulässigkeit der Videoüberwachung durch nichtöffentliche Stellen dürfte sich in der Praxis gegenüber der 
bisherigen Rechtslage wenig ändern, denn auch nach Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f der Verord-
nung (EU) 2016/679 ist die Rechtmäßigkeit der Videoüberwachung an die Voraussetzungen geknüpft, dass die 
Videoüberwachung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und schutzwürdige Interessen der be-
troffenen Person nicht überwiegen. Da anerkannt ist, dass die Wahrnehmung des Hausrechts durch öffentliche 
Stellen Teil ihrer Aufgabenerfüllung ist, wird Absatz 1 zudem dahingehend geändert, dass die Wahrnehmung des 
Hausrechts nicht mehr gesondert, sondern nunmehr als Unterfall der Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellung auf-
geführt wird. 
Zu Nummer 4 
§ 16a dient (ebenso wie §§ 18, 40a und § 27 Absatz 5) der im Koalitionsvertrag vorgesehenen „besseren Durch-
setzung und Kohärenz des Datenschutzes“. 

Die Regelung greift die im Koalitionsvertrag getroffene Vereinbarung auf, die DSK im BDSG zu institutionali-
sieren. An der Rechtsnatur der DSK ändert sich hierdurch nichts: Sie ist eine Arbeitsgemeinschaft, die über keine 
eigene Rechtspersönlichkeit verfügt. 

Indem § 16a alle Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder erwähnt, ohne danach zu differenzieren, ob sie 
für öffentliche oder nichtöffentliche Stellen zuständig sind, berücksichtigt er u.a., dass es in einem Land (wie 
derzeit in Bayern) für öffentliche und nichtöffentliche Stellen jeweils unterschiedliche Aufsichtsbehörden geben 
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kann. Durch den ausdrücklichen Verweis auf § 18 Absatz 1 Satz 1 wird zudem dem Status Quo Rechnung getra-
gen, dass sich die DSK nur aus den allgemeinen Datenschutzbehörden zusammensetzt und sich auch § 16a deshalb 
nicht auf spezifische Aufsichtsbehörden (wie z.B. solche des § 18 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. Artikeln 85 und 91 der 
Verordnung (EU) 2016/679) erstrecken soll. 

Zu Nummer 5 
Zu Buchstabe a 
In § 17 Absatz 1 wird die oder der Bundesbeauftragte wie bisher als gemeinsamer Vertreter im EDSA und als 
zentrale Anlaufstelle bestimmt.  
Zu Buchstabe b 
Die Regelungen in den Sätzen 1 bis 3 und Satz 5 des Absatzes 2 entsprechen den bisherigen Bestimmungen in § 
17 Absatz 1. 
Die Verordnung (EU) 2016/679 und damit auch ihre Regelungen zum EDSA gelten gemäß Artikel 99 Absatz 2 
Verordnung (EU) 2016/679 seit dem 25. Mai 2018. Zur Anpassung des nationalen Datenschutzrechts an diese 
unionsrechtlichen Vorgaben ist zum 25. Mai 2018 § 17 geschaffen worden. Erst am 25. Juni 2021, also mehr als 
drei Jahre später, hat der Bundesrat indes erstmals den Stellvertreter für den EDSA gewählt. Um Vakanzen zu-
künftig zu verhindern und eine angemessene Vertretung der Länder sicherzustellen, sieht § 17 nun in Satz 4 eine 
Soll-Frist für die Wahl vor sowie in Satz 6 eine fingierte Stellvertretung für die Fälle, in denen eine Vertretung 
endet, weil der 5-Jahres-Zeitraum gemäß Satz 2 abgelaufen oder der Stellvertreter aus seinem Amt als Leiter der 
Aufsichtsbehörde eines Landes ausgeschieden ist. Satz 7 trägt dem Umstand Rechnung, dass es in einem Land 
(wie derzeit in Bayern) mehrere Aufsichtsbehörden geben kann. 
Zu Buchstabe c 
Der bisherige Absatz 2 wird als redaktionelle Folgeänderung Absatz 3. 

Zu Nummer 6 
§ 18 dient (ebenso wie §§ 16a, 40a und § 27 Absatz 5) der im Koalitionsvertrag vorgesehenen „besseren Durch-
setzung und Kohärenz des Datenschutzes“. 

Zu Buchstabe a 
Zu Doppelbuchstabe aa 
Die bisherigen Sätze 1 und 4 in § 18 Absatz 1 werden (inhaltlich unverändert) zu einem eigenständigen Absatz 1. 
Damit soll mehr als bisher verdeutlicht werden, dass es sich um allgemeine Grundsätze handelt, die sowohl für 
die Verordnung (EU) 2016/679 als auch die Richtlinie (EU) 2016/680 gelten, während die restlichen Regelungen 
des § 18 nur im Rahmen der Verordnung (EU) 2016/679 Anwendung finden. Bereits in der Begründung zu § 18 
in der Fassung des Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetzes EU (DSAnpUG-EU) heißt es: „Absatz 1 
Satz 1 greift das in den Artikeln 51 Absatz 2, 60 Absatz 1 und 63 der Verordnung (EU) 2016/679 niedergelegte 
Prinzip der Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten für die Aufsichtsbehörden von 
Bund und Ländern mit dem Ziel einer einheitlichen Anwendung der Verordnung auf. … eine divergierende 
Rechtspraxis zwischen den deutschen Aufsichtsbehörden ist dem Ziel einer einheitlichen Anwendung der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 abträglich“ (BT-Drs. 18/11325, S. 91, Hervorhebung nur hier). 

Zu Doppelbuchstabe bb 
Bereits in der Begründung zu § 18 in der Fassung des DSAnpUG-EU heißt es: „§ 18 Absatz 1 erfasst alle Fallge-
staltungen, in denen aufgrund der Wirkung für und gegen die übrigen deutschen Datenschutzbehörden und deren 
Vollzugsentscheidungen eine inhaltliche Vorabstimmung erforderlich ist, also unter anderem auch die Fälle ge-
mäß Artikel 60 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2016/679, in denen eine betroffene Aufsichtsbehörde Einspruch 
gegen den Vorschlag der federführend zuständigen Aufsichtsbehörde in einem Einzelfall einlegt“ (BT-Drs. 
18/11325, S. 90, Hervorhebung nur hier). 

Mit der Änderung in § 18 wird klargestellt, dass sowohl im Zusammenarbeits- als auch im Kohärenz- und Dring-
lichkeitsverfahren nach Kapitel VII. der Verordnung (EU) 2016/679 eine frühzeitige innerstaatliche Abstimmung 
erfolgen soll. Die Aufsichtsbehörden sollen also schon im Kooperations- und auch im Dringlichkeitsverfahren 
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koordiniert agieren, das heißt, einen gemeinsamen Standpunkt herbeiführen. Gemeinsamer Standpunkt meint da-
bei sowohl das Ob und Wie eines Einspruchs im Sinne des Artikels 60 Verordnung (EU) 2016/679 (Zusammen-
arbeitsverfahren) als auch die inhaltliche Stellungnahme der deutschen Aufsichtsbehörden im nachfolgenden Ko-
härenzverfahren und in Dringlichkeitsverfahren. 

Erzielen die Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder kein Einvernehmen, gilt wie bisher die Regelung des 
bisherigen Absatzes 2 (nunmehr Absatz 3). Der geänderte Verweis auf § 18 ist redaktionelle Folgeänderung zur 
dortigen Änderung der Absätze. 

Zu Buchstabe b 
Die Änderungen sind redaktionelle Folgeänderungen dessen, dass der bisherige Absatz 1 in zwei neue Absätze 
untergliedert wird. 

Zu Nummer 7 
Die Ergänzungen in § 19 Absatz 1 sind klarstellender Natur. Eine inhaltliche Änderung ist mit ihnen nicht ver-
bunden. Sie erfolgen vor dem Hintergrund, dass sich in der Anwendungspraxis Unsicherheit darüber gezeigt hat, 
wie nach § 19 Absatz 1 die zuständige federführende Datenschutzaufsichtsbehörde zu ermitteln ist. Ein Klarstel-
lungsbedürfnis hat sich insbesondere bezüglich international tätiger Unternehmen ohne Niederlassung in Deutsch-
land offenbart. Teilweise besteht es aber auch bezüglich international oder bundesweit tätiger Unternehmen, die 
zwar mehrere Niederlassungen in Deutschland haben, deren Hauptniederlassung jedoch zweifelhaft ist.  
Zu Nummer 8 
Zu Buchstabe a 
Es handelt sich um die Korrektur eines Redaktionsversehens. 

Zu Buchstabe b 
§ 27 Absatz 5 dient (ebenso wie §§ 16a, 18, 40a) der im Koalitionsvertrag vorgesehenen „besseren Durchsetzung 
und Kohärenz des Datenschutzes“.

§ 40a gilt nur für Unternehmen (zur Legaldefinition siehe Artikel 4 Nummer 18 der Verordnung (EU) 2016/679). 
Indem § 27 Absatz 5 auf § 40a verweist, wird auch Stellen, die Daten im Sinne des § 27 verarbeiten, ohne eine 
wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben, die Möglichkeit gegeben, ihre gemeinsame Verantwortlichkeit anzuzeigen 
und als Rechtsfolge der Anzeige per Gesetz die alleinige Zuständigkeit nur einer Aufsichtsbehörde herbeizufüh-
ren.

Das Anknüpfungskriterium der ständigen Beschäftigung von Personen, die personenbezogene Daten verarbeiten, 
ist im Datenschutzrecht bereits im Zusammenhang mit der Benennung von Datenschutzbeauftragten (§ 38) be-
kannt. 

Klarstellend sei – in Ergänzung zum geltenden § 1 Absatz 1 – darauf hingewiesen, dass § 27 und damit auch § 27 
Absatz 5 nicht für öffentliche Stellen der Länder gilt. 

Zu Nummer 9 
Es handelt sich um die Korrektur eines Redaktionsversehens: § 203 Absatz 2a des Strafgesetzbuchs ist durch § 
203 Absatz 2 ersetzt worden. 

Zu Nummer 10 
Durch den Wegfall des § 37 Absatzes 1 Nummer 1 ist der Anwendungsbereich des § 37 einzig und allein auf die 
automatisierte Entscheidung im Einzelfall begrenzt, die „im Rahmen der Leistungserbringung nach einem Versi-
cherungsvertrag ergeht und auf der Anwendung verbindlicher Entgeltregelungen für Heilbehandlungen beruht“. 
§ 30 bezieht sich aber allein auf Verbraucherkredite. Der Verweis auf § 37 geht fehl und ist daher aufzuheben.
Zu Nummer 11
§ 31 wird durch einen neuen § 37a ersetzt.
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Zu Nummer 12 
Zu Buchstabe a 
Zu Doppelbuchstabe aa 
§ 34 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a sieht eine Ausnahme vom Recht auf Auskunft gemäß Artikel 15 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 vor, wenn Daten nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder sat-
zungsmäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen. Die Änderung stellt klar, dass nur öf-
fentlich-rechtliche Satzungen gemeint sind und eine Einschränkung der Betroffenenrechte durch private Satzun-
gen nicht möglich ist.

Zu Doppelbuchstabe bb 
Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe i der Verordnung (EU) 2016/679 erlaubt dem nationalen Gesetzgeber Einschrän-
kungen der Betroffenenrechte zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person und anderer Perso-
nen. Unter den Schutz „anderer Personen“ fallen Rechte Dritter, aber auch des Verantwortlichen, wenn sie einen 
spezifischen rechtlichen Schutz genießen. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse genießen einen solchen Schutz 
(siehe auch ausdrücklich Erwägungsgrund 63 der Verordnung (EU) 2016/67, wonach das Auskunftsrecht „die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen, etwa Geschäftsgeheimnisse … nicht beeinträchtigen“ sollte). Es wird 
deshalb aufgrund dieser Öffnungsklausel eine ausdrückliche Ausnahme vom Auskunftsrecht geschaffen. Die Aus-
nahme greift dann, wenn das Interesse an der Geheimhaltung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse das Inte-
resse der betroffenen Person an der Information überwiegt.  

Zu Buchstabe b 
Nach § 34 Absatz 3 Satz 1 ist auf Verlangen einer betroffenen Person, der keine Auskunft durch eine Bundesbe-
hörde erteilt wurde, Auskunft an den Bundesbeauftragten oder die Bundesbeauftrage zu erteilen, soweit nicht die 
jeweils zuständige oberste Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes gefährdet würde. Um betroffene Personen in die Lage zu versetzen, dieses Auskunftsrecht zu nutzen, 
wird eine Pflicht einer jeden Bundesbehörde eingeführt, über die Möglichkeit zu informieren, Auskunft an den 
Bundesbeauftragten oder die Bundesbeauftragte zu verlangen. Dies gilt jedoch nur, wenn dieses Recht auch tat-
sächlich besteht. 

Zu Nummer 13 
§ 37 regelt Ausnahmen von dem Recht aus Artikel 22 der Verordnung (EU) 2016/679, keiner ausschließlich auf 
einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden. Eine Entscheidung, die 
einem Begehren der betroffenen Person vollumfänglich stattgibt, fällt jedoch schon nicht unter das Verbot der 
automatisierten Entscheidung nach Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, da dieser nur vor solchen 
Entscheidungen schützen soll, die mit einer beeinträchtigenden Wirkung für die betroffene Person verbunden 
sind. § 37 Absatz 1 Nummer 1 ist damit nicht erforderlich. Es könnte aus der Norm zudem der Umkehrschluss 
gezogen werden, dass auch Entscheidungen ohne beeinträchtigende Wirkung für die betroffene Person dem Ver-
bot des Artikels 22 unterliegen. Sie wird deshalb gestrichen.

Durch den Wegfall des Absatzes 1 Nummer 1 ist der Anwendungsbereich des § 37 einzig und allein auf die 
automatisierte Entscheidung im Einzelfall begrenzt, die „im Rahmen der Leistungserbringung nach einem Versi-
cherungsvertrag ergeht und auf der Anwendung verbindlicher Entgeltregelungen für Heilbehandlungen beruht“. 
Dies wird mit der Änderung der Überschrift ebenfalls verdeutlicht. 
Zu Nummer 14 
§ 37a überführt den bisherigen § 31 in eine Ausnahmeregelung vom Verbot des Artikels 22 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 und ergänzt ihn um weitere Bestimmungen zur angemessenen Wahrung der Rechte und 
Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2016/679.

Die Überschrift des § 37a entspricht der Überschrift des ehemaligen § 28b in der Fassung des BDSG von 2009. 
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Der neue Regelungsstandort („Kapitel 2. Rechte der betroffenen Person“ statt bisher „Kapitel 1. Rechtsgrundla-
gen der Verarbeitung personenbezogener Daten“) trägt dem systematischen Zusammenhang mit § 37 Rechnung: 
Den §§ 37, 37a ist gemeinsam, dass sie im Schwerpunkt Regelungen enthalten, die sich auf das Betroffenenrecht 
des Artikels 22 der Verordnung (EU) 2016/679 beziehen. 

Absatz 1 orientiert sich an der Formulierung des § 37 Absatz 1 und bringt deutlicher als der bisherige § 31 zum 
Ausdruck, dass er Ausnahmen von dem Verbot des Artikels 22 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 enthält, 
nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu wer-
den. § 37a greift das Schutzniveau des bisherigen § 31 auf und ergänzt ihn um materielle sowie formale Vorgaben, 
um das Schutzniveau an neue Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sowie an neue Entwicklungen und 
Erkenntnisse über die Erstellung von Wahrscheinlichkeitswerten anzupassen. § 37a ist keine datenschutzrechtli-
che Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Rechtsgrundlagen finden sich vielmehr 
im übrigen allgemeinen Datenschutzrecht [z.B. Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f der Verordnung 
(EU) 2016/679] sowie (siehe § 1 Absatz 2) im besonderen Datenschutzrecht [unberührt bleiben daher z.B. auch 
besondere Vorgaben hinsichtlich der Risikobewertung aus dem Bereich der Finanz- und Versicherungswirtschaft, 
soweit darin ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhende Entscheidungen im Sinne des Ar-
tikels 22 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 geregelt sind]. 

Absatz 1 nimmt auf Artikel 22 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 Bezug und 
regelt, unter welchen Bedingungen Ausnahmen von dem Recht bestehen, keiner ausschließlich auf einer automa-
tisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden. Er stellt gleichzeitig klar, dass die übri-
gen Ausnahmen des Artikels 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 unberührt bleiben.  

Die Ausnahme des Absatzes 1 Nummer 1 betrifft die Erstellung und Verwendung von Wahrscheinlichkeitswerten 
über ein bestimmtes zukünftiges Verhalten einer natürlichen Person zum Zweck der Entscheidung über die Be-
gründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses. Die (gegenüber dem bisherigen § 31 er-
gänzten) Bedingungen, unter denen die Ausnahme greift, finden sich in § 37a Absatz 2. Dieser nennt insbesondere 
die Daten, die bei der Erstellung von Wahrscheinlichkeitswerten nicht berücksichtigt werden dürfen. 

Die Ausnahme des Absatzes 1 Nummer 2 betrifft die Erstellung und Verwendung von Wahrscheinlichkeitswerten 
über die Zahlungsfähigkeit und -willigkeit einer Person. 

Absatz 2 Nummer 1 nennt die Daten, die nicht genutzt werden dürfen: 

• Gemäß Buchstabe a dürfen keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 
9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 genutzt werden. Diese Regelung reagiert auf den besonderen 
Schutzbedarf dieser Kategorie von Daten. Sie birgt ein besonderes Risiko für diskriminierende Ergeb-
nisse. 

• Nach Buchstabe b dürfen weder der Name der natürlichen Person noch personenbezogene Daten aus 
ihrer Nutzung sozialer Netzwerke genutzt werden. Soziale Netzwerke sind solche im Sinne der Richtlinie 
(EU) 2023/2225 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023 über Verbraucher-
kreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 2008/48/EG (ABl. L vom 30.10.2023, S. 1). Die Einbe-
ziehung dieser Daten brächte beträchtliche Risiken mit sich und könnte zu diskriminierenden Ergebnis-
sen bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeitswerten führen. Die Zulässigkeit der Verarbeitung dieser 
Daten außerhalb des Anwendungsbereichs des § 37a bleibt durch Buchstabe b unberührt (d.h., der Name 
einer natürlichen Person kann z.B. verarbeitet werden, um Auskunftsersuchen zu erfüllen). 

• Gemäß Buchstabe c dürfen auch Informationen über Zahlungsein- und Zahlungsausgänge auf und von 
Bankkonten nicht genutzt werden. Diese Zahlungsdaten lassen im großen Umfang Erkenntnisse über 
persönliche Aspekte der Lebensführung zu. Die aus ihnen ableitbaren Informationen bergen erhebliche 
Risiken für die betroffene Person. Die Zahlungsdaten sind daher besonders sensibel. Besondere gesetz-
liche Vorgaben, die etwa die Pflicht zur Einbeziehung von Informationen über Einkommensverhältnisse 
zur Risikobewertung betreffen, bleiben unberührt. 

• Buchstabe d ersetzt die bisher in § 31 Absatz 1 Nummer 3 vorgesehene Möglichkeit, Anschriftendaten 
für die Berechnung eines Wahrscheinlichkeitswerts zu nutzen, solange der Wert nicht ausschließlich auf 
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Anschriftendaten beruht. Der bisherige § 31 Absatz 1 Nummer 3 trug dem Diskriminierungsrisiko von 
Anschriftendaten nicht hinreichend Rechnung. Zudem eröffnete das Merkmal „ausschließlich“ Möglich-
keiten, das Nutzungsverbot des § 31 zu umgehen. Im Anwendungsbereich des § 37a ist es deshalb nun 
ausnahmslos unzulässig, Anschriftendaten zu nutzen. Die Zulässigkeit der Verarbeitung dieser Daten 
außerhalb des Anwendungsbereichs des § 37a bleibt durch Buchstabe d unberührt (d.h., die Anschrift 
kann z.B. genutzt werden, um mit der natürlichen Person zu kommunizieren). 

Nach Absatz 2 Nummer 2 dürfen Wahrscheinlichkeitswerte nicht minderjährige Personen betreffen. Dies 
entspricht Erwägungsgrund 71 (letzter Satz) der Verordnung (EU) 2016/679. 

In Absatz 2 Nummer 3 führt Buchstabe a den bisherigen § 31 Absatz 1 Nummer 2 dem Inhalt nach fort und 
untersagt Buchstabe b, dass die genutzten Daten zu anderen Zwecken verarbeitet werden. 
Absatz 3 entspricht den Vorgaben des bisherigen § 31 Absatz 2 Satz 1. Satz 2 des § 31 Absatz 1 hatte lediglich 
klarstellenden Charakter und wird nicht übernommen. 

Absatz 4 wird vor dem Hintergrund des Artikels 22 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 
geschaffen, um aufzugreifen, dass mit dem Scoring besondere Risiken für die betroffene Person verbunden 
sind, deren Auswirkungen und Tragweite oftmals nicht ohne weitere Angaben verstanden werden können. 

Absatz 4 Satz 1 unterwirft den Verantwortlichen deshalb aus Gründen der Transparenz Mitteilungspflich-
ten. Mitzuteilen sind:  

• die für die Erstellung genutzten personenbezogenen Daten der betroffenen Person und Kriterien (Num-
mer 1),

• die Gewichtung von Kategorien von Kriterien und der einzelnen Kriterien zueinander, die den Wahr-
scheinlichkeitswert am stärksten beeinflussen (Nummer 2),

• die Aussagekraft des konkreten Wahrscheinlichkeitswerts (Nummer 3) und
• die erstellten Wahrscheinlichkeitswerte und ihre Empfänger (Nummer 4).

Der Verantwortliche sollte u.a. eine zielgruppenspezifische Sprache wählen (z.B. bei Zielgruppen, bei de-
nen kognitive Einschränkungen zu erwarten sind). Um die Aussagekraft des Wahrscheinlichkeitswerts in 
verständlicher Form mitzuteilen, kommt die Angabe eines Gini-Koeffizienten in Betracht. Zur Erläuterung 
der Aussagekraft sollte der Wahrscheinlichkeitswert zudem ins Verhältnis zu Vergleichswerten anderer 
Teile der Bevölkerung gesetzt werden. So tragen diese Transparenzmaßahmen dazu bei, dass für die be-
troffene Person die besonderen Auswirkungen und die Tragweite der Wahrscheinlichkeitswerte leichter 
verständlich und überschaubarer und so ihre Rechte, Freiheiten und berechtigten Interessen gewahrt wer-
den.  

Gemäß Absatz 4 Satz 2 sind für ein Jahr diejenigen Informationen zu speichern, die für die Erfüllung der 
Mitteilungspflicht (Satz 1) erforderlich sind. Die Norm soll sicherstellen, dass zumindest für den genannten 
Zeitraum Anträge auf Mitteilung nicht daran scheitern, dass der Verantwortliche die Informationen gelöscht 
hat. Die entsprechend dieser Speicherpflicht vorgehaltenen Daten dürfen einzig zu dem Zweck der Erfüllung 
der Transparenzpflichten verarbeitet werden.  

Absatz 5 schließt den mit diesem Gesetz eingefügten § 34 Absatz 1 Satz 2 (Schutz eines Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisses) im Anwendungsbereich des § 37a aus. Verantwortliche, die ausschließlich auf einer 
automatisierten Verarbeitung beruhende Entscheidungen im Sinne des Artikels 22 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 treffen, unterliegen den besonderen Auskunftspflichten des Artikels 15 Absatz 1 Buchstabe 
h der Verordnung (EU) 2016/679, wonach aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie 
die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person 
bereitgestellt werden müssen. § 34 Absatz 1 Satz 2 enthält Regelungen zur Berücksichtigung schützenswer-
ter Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bei der Prüfung von Auskunftsansprüchen. Aufgrund der besonde-
ren Risiken, denen die betroffene Person bei der Verarbeitung von Wahrscheinlichkeitswerten ausgesetzt 
sein kann, und der mitunter schwierigen Abgrenzung zur involvierten Logik soll der Auskunftsanspruch der 
betroffenen Person bei § 37a nicht eingeschränkt werden. Eine inhaltliche Aussage über die Gewichtung 
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schützenswerter Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Kontext der Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe h und 
Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 wird damit nicht getroffen. 

Absatz 6 setzt die Mindestvorgaben des Artikels 22 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 zur Schaffung 
angemessener Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der 
betroffenen Person um. Anlässlich Artikel 22 Absatz 2 Buchstaben a und c der Verordnung (EU) 2016/679 
erklärt Artikel 22 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679, dass zu diesen Maßnahmen mindestens das 
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen 
Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. Dieser Mindeststandard wird auch für die Rege-
lungen im neuen § 37a Absatz 1 übernommen. Die Regelung stellt darüber hinaus klar, dass diese Rechte 
jene Entscheidungen im Sinne des Artikels 22 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 betreffen, die von 
dem jeweiligen Verantwortlichen selbst getroffen werden. 

Zu Nummer 15 
Der geänderte Verweis auf § 18 ist redaktionelle Folgeänderung zur dortigen Änderung der Absätze. 

Die Ergänzung in § 40 Absatz 2 erfolgt vor dem Hintergrund, dass sich in der Anwendungspraxis Unsicherheit 
darüber gezeigt hat, wie nach § 40 Absatz 2 die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu ermitteln ist, wenn 
ein Unternehmen in Deutschland keine Niederlassung hat. 
Zu Nummer 16 
§ 40a dient (ebenso wie §§ 16a, 18 und § 27 Absatz 5) der im Koalitionsvertrag vorgesehenen „besseren Durch-
setzung und Kohärenz des Datenschutzes“.

Die Norm knüpft an die in Artikel 26 der Verordnung (EU) 2016/679 geregelten gemeinsam Verantwortlichen 
an. In der Rechtsanwendungspraxis ist die gemeinsame Verantwortlichkeit ein Rechtsinstitut mit großen prakti-
schen Auswirkungen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (siehe Urteile vom 5.6.2018 – C-
210/16 „Facebook-Fanpages“, 10.7.2018 – C-25/17 „Zeugen Jehovas“, 29.7.2019 – C-40/17 „Fashion ID“) ist 
der Anwendungsbereich der gemeinsamen Verantwortlichkeit sehr weit gefasst. Als Anwendungsfälle gemeinsa-
mer Verantwortlichkeit könnten z.B. in Betracht kommen: Datenplattformen, Unternehmenspräsenz in sozialen 
Medien (wie Facebook, X, Instagram, XING), Stammdatenverwaltung im Unternehmensverbund, konzernweites 
Customer-Relationship-Management oder Nutzung eigener Datenbestände für Werbezwecke Dritter. Für die 
Frage, wann eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegt, ist die Entscheidungspraxis der Aufsichtsbehörden 
und des Europäischen Gerichtshofs maßgeblich. 
Nach der Begriffsbestimmung des Artikels 4 Nummer 18 der Verordnung (EU) 2016/679 sind Unternehmen na-
türliche und juristische Personen, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, unabhängig von ihrer Rechtsform, 
einschließlich Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nach-
gehen. Das Anknüpfungskriterium des weltweit erzielten Jahresumsatzes ist im Datenschutzrecht bereits im Zu-
sammenhang mit der Verhängung von Geldbußen (Artikel 83 Absätze 4 bis 6 der Verordnung (EU) 2016/679) 
bekannt. 

Sind Unternehmen nicht oder nicht mehr gemeinsam Verantwortliche, ist der Anwendungsbereich des § 40a nicht 
eröffnet. Wie jede andere Behörde ist die nach § 40a allein zuständige Aufsichtsbehörde an Gesetz und Recht 
gebunden und prüft im Rahmen ihrer Tätigkeit, ob die Voraussetzungen der speziellen Zuständigkeitsnorm des § 
40a vorliegen. Ist dies nicht der Fall, kann die Behörde mangels örtlicher Zuständigkeit nicht unter Berufung auf  
§ 40a tätig werden (und bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit nach § 40).

Absatz 1 Satz 5 schafft Rechtssicherheit für die Fälle, in denen die Anzeige beziehungsweise die nachweisenden 
Unterlagen zu unterschiedlichen Zeitpunkten bei den Aufsichtsbehörden eingehen. 

Absatz 2 regelt die Fälle, in denen die Unternehmen eine Anzeige zurücknehmen möchten. 

Der in Absatz 3 vorgesehene Verweis auf § 3 Verwaltungsverfahrensgesetz entspricht dem Verweis in § 40 Absatz 
2.
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Zu Artikel 2 (Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch) 
Die Vorschriften des § 34 Absatz 1 BDSG und des § 83 Absatz 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) 
sind grundsätzlich inhaltsgleich. Die Änderungen des § 83 Absatz1 SGB X bezwecken daher, den Gleichlauf mit 
§ 34 Absatz 1 BDSG sicherzustellen. Da Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nach § 35 Absatz 4 des Ersten 
Buches Sozialgesetzbuch den Sozialdaten gleichgestellt werden, ist zum Schutz dieser Sozialdaten in § 83 Absatz 
1 SGB X ebenfalls eine ausdrückliche Ausnahme vom Auskunftsrecht erforderlich. Im Übrigen wird auf die Be-
gründung zur Änderung des § 34 Absatz 1 BDSG verwiesen. 

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 
Die Regelung zum Inkrafttreten folgt dem von der Bundesregierung beschlossenen „Arbeitsprogramm Bessere 
Rechtsetzung und Bürokratieabbau 2018“ (Kabinettbeschluss vom 12. Dezember 2018). Danach schlägt die Bun-
desregierung in ihren Regelungsentwürfen ein Inkrafttreten möglichst zum ersten Tag eines Quartals vor, soweit 
im Einzelfall nicht andere Erwägungen dagegensprechen. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Regelungsentwurf mit folgendem Ergebnis geprüft: 

I Zusammenfassung 

Wirtschaft  

Jährlicher Erfüllungsaufwand: rund 346.000 Euro 

davon aus Bürokratiekosten: rund 346.000 Euro 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: rund 131.000 Euro 

‘One in one out’-Regel Die Belastungen resultieren aus einer 1:1 
Anpassung des Datenschutzrechts an die 
Verordnung (EU) 2016/679 (DSG-VO) 
nach Urteil des EuGH (C-634/21) vom 
07.12.2023. Daher sind diese im Rahmen 
der ‘One in one out‘-Regel der Bundesre-
gierung nicht zu kompensieren. 

Digitaltauglichkeit (Digitalcheck) 

 

Das Ressort hat Möglichkeiten zum digi-
talen Vollzug der Neuregelung (Digitalt-
auglichkeit) geprüft und hierzu einen Di-
gitalcheck mit nachvollziehbarem Ergeb-
nis durchgeführt. 

Umsetzung von EU-Recht Nach einem EuGH-Urteil zum Scoring 
soll das nationale Recht entsprechend an-
gepasst werden.  

Evaluierung Die Neuregelung wird vier Jahre nach In-
krafttreten evaluiert.  

Ziele: 

 

• Einheitliche Anwendung des Da-

tenschutzrechts 

Kriterien/Indikatoren: 

 

• Zahl der Fälle frühzeitiger inner-

staatlicher Abstimmungen 

• Anzeigen an die Aufsichtsbehör-

den zur gemeinsamen Verantwor-

tung der Verarbeitung personen-

bezogener Daten. 
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Nutzen des Vorhabens Das Ressort hat den Nutzen des Vorha-
bens im Vorblatt des Regelungsentwurfs 
wie folgt beschrieben: 

Ausschluss von Rechtsunsicherheit beim 
Auftreten unterschiedlicher Rechtsauffas-
sungen der für ein länderübergreifendes 
Vorhaben zuständigen Aufsichtsbehör-
den, weil nach der Anzeige gemeinsamer 
Datenverarbeitungsvorgänge nur noch 
eine einzige Aufsichtsbehörde als An-
sprechpartner gilt. 

Regelungsfolgen 

Die Darstellung der Regelungsfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der 
Nationale Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Auf-
trags keine Einwände.  

Allerdings werden nach Einschätzung des NKR die Potentiale einer Novellierung des 
Datenschutzrechts mit dem Ziel, eine kohärentere Auslegung zu ermöglichen, mit 
dem vorliegenden Entwurf nicht voll ausgeschöpft. Weil das Regelungsvorhaben 
keine verbindliche Beschlussfassung der Datenschutzkonferenz (DSK) vorsieht, ist 
keine substanzielle Verbesserung des Status quo zu erwarten. Gestützt auf Rechtsgut-
achten im Beratungsverlauf sieht der NKR die Möglichkeit, diese im bestehenden 
Rechtsrahmen zu verwirklichen. Auch könnte die DSK schon heute in einem extern 
einsehbaren Register Entscheidungen der DSK und Gerichtsverfahren im Bereich Da-
tenschutz, an denen die Mitglieder beteiligt sind, dokumentieren. Dies würde zu mehr 
Transparenz für alle Beteiligten führen und insbesondere Unternehmen entlasten, da 
sie anhand bisheriger Entscheidungen schneller eigene datenschutzrechtliche Abwä-
gungen und unternehmerische Entscheidungen vornehmen könnten. 

Da die Bundesregierung hingegen die Möglichkeit für rechtlich verbindliche Be-
schlüsse der DSK nur über den Weg einer Grundgesetzänderung sieht, regt der NKR 
an, den Diskussionsprozess dazu zeitnah anzustoßen.  

II Regelungsvorhaben 

Mit der Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes soll die Datenschutzkonferenz (DSK) institu-

tionalisiert werden. Eine Regelung zur rechtlichen Verbindlichkeit von Beschlüssen der DSK 

wird in diesem Gesetz nicht getroffen, da laut Bundesregierung damit wegen des Verbots der 

Mischverwaltung verfassungsrechtliche Grenzen berührt werden.  

Für eine bessere Durchsetzung und Kohärenz soll es Unternehmen und Forschungseinrichtun-

gen mit länderübergreifenden Vorhaben ermöglicht werden, einer einzigen Landesdatenschutz-

aufsichtsbehörde zu unterstehen.  
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Darüber hinaus soll mit dem Regelungsvorhaben in Reaktion auf ein EuGH-Urteil klargestellt 

werden, unter welchen Voraussetzungen und mit welchem Inhalt ein Scoring (Wahrscheinlich-

keitswert über ein bestimmtes zukünftiges Verhalten einer natürlichen Person in Zusammen-

hang mit Vertragsverhältnissen) zulässig ist. 

III Bewertung 

III.1 Erfüllungsaufwand

Wirtschaft 

Der Wirtschaft entstehen nach Schätzungen des Ressorts insgesamt einmalige Bürokratiekosten 

in Höhe von rund 131.000 Euro und jährliche Bürokratiekosten von rund 346.000 Euro. Die bü-

rokratischen Belastungen entstehen durch die beiden folgenden Vorgaben. 

• Bearbeitung von Anfechtungen scoringbasierter Einschätzungen

Für die Bearbeitung von Anfechtungen zu quantitativen Entscheidungen zur Zahlungsfähigkeit

und Zahlungswilligkeit geht das Ressort nachvollziehbar von jährlichen Bürokratiekosten von

rund 170.000 Euro aus.

• Bearbeitung von Auskunftsverlangen

Für die Bearbeitung von Auskunftsverlangen müssen Daten künftig teilweise deutlich länger ge-

speichert werden als bisher. Für die damit verbundenen IT-technischen Anpassungen geht das

Ressort von einmaligen Erfüllungsaufwand von rund 131.000 Euro und jährlichen Bürokratie-

kosten von rund 176.000 Euro aus.

III.2 One in one out

Die Belastungen sind nicht im Rahmen der ‚One in one out‘-Regel der Bundesregierung zu kom-

pensieren, da diese Änderungen aus einer 1:1 Anpassung des Datenschutzrechts an die Verord-

nung (EU) 2016/679 (DSG-VO) nach Urteil des EuGH (C-634/21) vom 07.12.2023 resultieren. 

III.3 Digitaltauglichkeit

Das Ressort hat Möglichkeiten zum digitalen Vollzug der Neuregelung (Digitaltauglichkeit) ge-

prüft und hierzu einen Digitalcheck mit nachvollziehbarem Ergebnis durchgeführt. 
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III.4 Evaluierung 

Das Ressort beabsichtigt die einheitliche Anwendung des Datenschutzrechts nach vier Jahren zu 

evaluieren. Zur Erreichung dieses Ziels wird das Ressort untersuchen, ob sich die Zahl der Fälle 

frühzeitiger innerstaatlicher Abstimmungen erhöht hat und ob die Aufsichtsbehörden Anzeigen 

zur gemeinsamen Verantwortung der Verarbeitung personenbezogener Daten erreicht haben. 

IV Ergebnis 

Die Darstellung der Regelungsfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der Nationale 

Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwände.  

Allerdings werden nach Einschätzung des NKR die Potentiale einer Novellierung des Daten-

schutzrechts mit dem Ziel, eine kohärentere Auslegung zu ermöglichen, mit dem vorliegenden 

Entwurf nicht voll ausgeschöpft. Weil das Regelungsvorhaben keine verbindliche Beschlussfas-

sung der Datenschutzkonferenz (DSK) vorsieht, ist keine substanzielle Verbesserung des Status 

quo zu erwarten. Gestützt auf Rechtsgutachten im Beratungsverlauf1 sieht der NKR die Möglich-

keit, diese im bestehenden Rechtsrahmen zu verwirklichen. Auch könnte die DSK schon heute in 

einem extern einsehbaren Register Entscheidungen der DSK und Gerichtsverfahren im Bereich 

Datenschutz, an denen die Mitglieder beteiligt sind, dokumentieren. Dies würde zu mehr Trans-

parenz für alle Beteiligten führen und insbesondere Unternehmen entlasten, da sie anhand bishe-

riger Entscheidungen schneller eigene datenschutzrechtliche Abwägungen und unternehmeri-

sche Entscheidungen vornehmen könnten. 

Da die Bundesregierung hingegen die Möglichkeit für rechtlich verbindliche Beschlüsse der DSK 

nur über den Weg einer Grundgesetzänderung sieht, regt der NKR an, den Diskussionsprozess 

dazu zeitnah anzustoßen. 

   
Lutz Goebel Prof. Dr. Sabine Kuhlmann 

Vorsitzender Berichterstatterin  

                                                        
1 Siehe etwa Richter/Spieker (2022): „Rechtliche Möglichkeiten zur Stärkung und Institutionalisierung der Kooperation 

der Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK 2.0)“, zuletzt abgerufen am 23.01.2024, 
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/weitere_dokumente/Richter_Spiecker_Gutachten_DSK_2-
0.pdf 
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Anlage 3 

Stellungnahme 
des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 1042. Sitzung am 22. März 2024 beschlossen, zu dem Gesetz-
entwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a0 – neu – (§ 1 Absatz 1 Satz 1 BDSG)

Dem Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a ist folgender Buchstabe voranzustellen:

‚a0) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten durch“ gestrichen.‘ 

Begründung 
In der aktuellen Gesetzesfassung ist unklar, ob die Regelung zum Anwendungsbereich 
des BDSG, wie der reine Wortlaut der Norm vermuten lässt, nur die materiellen Befug-
nisse zur Verarbeitung personenbezogener Daten oder auch die sonstigen Regelungen, 
insbesondere zur Datenschutzaufsicht, umfassen soll. Durch die Änderung würde ins-
besondere klargestellt, dass § 29 Absatz 3 BDSG die Landesdatenschutzaufsichtsbehör-
den nicht in ihren Befugnissen einschränkt, darüber vielmehr die Landesgesetzgeber 
entscheiden. Der Wortlaut der Überschrift zur Norm legt ohnehin bereits jetzt nahe, 
dass der Gesetzgeber den Anwendungsbereich des Gesetzes umfassend regeln wollte. 
Die Klarstellung beseitigt den vermeintlichen Widerspruch, der Anwendungsbereich 
des Gesetzes erfasse nur die Verarbeitung personenbezogener Daten, während das Ge-
setz tatsächlich aber darüberhinausgehende Regelungen trifft. 

2. Zu Artikel 1 Nummer 2a – neu – (§ 2 Absatz 6 – neu – BDSG)

Nach Artikel 1 Nummer 2 ist folgende Nummer einzufügen:

‚2a. Dem § 2 wird folgender Absatz angefügt: 

„(6) Kirchen, Religionsgemeinschaften und weltanschauliche Gemeinschaften in 
der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gelten, soweit sie nicht 
nach Maßgabe von Artikel 91 der Verordnung (EU) 2016/679 eigene Regelungen 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung von Daten erlassen haben, 
als nichtöffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes.“ ‘ 
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Begründung: 
Kirchen, Religionsgemeinschaften und weltanschauliche Gemeinschaften mit der Ei-
genschaft einer Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinne des Artikels 140 Grund-
gesetz (GG) in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 5 Weimarer Reichsverfassung 
(WRV) sind von den allgemeinen Datenschutzregelungen einschließlich Datenschutz-
aufsicht nur dann ausgenommen, wenn sie Regeln zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung im Sinne von Artikel 91 der Verordnung (EU) 2016/679 anwenden. 
Soweit diese Körperschaften nicht von der Anwendbarkeit der Verordnung (EU) 
2016/679 ausgenommen sind, besteht aktuell eine unklare Rechtslage. 
Sie sind keine öffentlichen Stellen des Bundes oder des Landes gemäß § 2 Absatz 1 bis 
3 BDSG, da sie insbesondere nicht der Aufsicht des Landes unterstehen. Sie sind auch 
keine nichtöffentlichen Stellen im klassischen Sinne gemäß § 2 Absatz 4 BDSG, da sie 
keine juristischen Personen „des privaten Rechts“ sind. 
Deswegen unterfallen sie nach dem Wortlaut des BDSG weder der Regelung über die 
Zuständigkeit des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
in § 9 Absatz 1 BDSG noch der Zuständigkeit der Datenschutzaufsichtsbehörden der 
Länder, weil diese jeweils an den Status der oder des zu Beaufsichtigenden als öffent-
liche oder nichtöffentliche Stelle anknüpfen. Das Verwaltungsgericht Hannover hat mit 
Urteil vom 30. November 2022, Az. 10 A 1195/21 entschieden, dass hier die für nicht-
öffentliche Stellen geltenden Regelungen im Rahmen einer europarechtskonformen 
Auslegung anzuwenden sind. 
Für eine Regelung dergestalt, dass das für nichtöffentliche Stellen geltende Recht an-
wendbar sein sollte, spricht die Gleichstellung mit anderen Kirchen. Eine Gleichstel-
lung mit öffentlichen Stellen wäre außerdem europarechtlich problematisch, weil Kir-
chen gerade keine Aufgaben im öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt wahrnehmen. Mangels Öffnungsklausel wäre der nationale Gesetzgeber nicht 
befugt, für diese Stellen Datenverarbeitungsbefugnisse zu regeln, da sich diese insbe-
sondere unmittelbar aus Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f der Verordnung 
(EU) 2016/679 ergeben (vergleiche dazu bereits EuGH, Urteil vom 19. Oktober 2016, 
Az. C-582/14, sowie im Kontext Videoüberwachung BVerwG, Urteil vom 27. März 
2019, Az. 6 C 2.18). 
Der religionsverfassungsrechtliche Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist 
ein solcher sui generis (siehe etwa Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG - Kommentar, 17. Auf-
lage 2022, Artikel 140/Artikel 137 WRV Rn. 25 mit weiteren Nachweisen). Die betref-
fenden religionsgemeinschaftlichen Körperschaften sind weder Teil des Staates noch 
der öffentlichen Hand. Unabhängig von der rechtlichen Organisationsform besteht we-
gen der institutionellen Trennung von Religionsgemeinschaften und Staat und des reli-
gionsgemeinschaftlichen Selbstverwaltungsrechts gemäß Artikel 140 GG in Verbin-
dung mit Artikel 137 Absatz 1 und 3 WRV keine allgemeine staatliche Religions(ge-
mein-schafts)aufsicht. 
Religionsgemeinschaften nehmen auch dann, wenn sie als Körperschaften des öffentli-
chen Rechts organisiert sind, grundsätzlich keine Staatsaufgaben wahr, sind nicht in die 
Staatsorganisation eingebunden und unterliegen keiner staatlichen Aufsicht; dies gilt 
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unbeschadet dessen, dass mit dem Körperschaftsstatus die Möglichkeit zur Ausübung 
hoheitlicher Befugnisse gegenüber den jeweiligen Mitgliedern (insbesondere bei Be-
steuerungsrecht und Dienstherrenfähigkeit) und in eng begrenztem Maße sogar gegen-
über Dritten (Widmungsbefugnis von res sacrae) verbunden ist (vergleiche etwa 
BVerfG, Beschluss vom 30.  Juni 2015, BVerfGE 139, 321, Rn. 91 f. mit weiteren 
Nachweisen). Auch sind die Religionsgemeinschaften mit dem Status einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts in gleichem Umfang grundrechtsfähig wie Religionsge-
meinschaften in privatrechtlicher Rechtsform. Auch sie stehen dem Staat als Teile der 
Gesellschaft gegenüber (vergleiche BVerfG, Urteil vom 19. Dezember 2000, BVerfGE 
102, 370, 387 mit weiteren Nachweisen) und sind in erster Linie Grundrechtsberech-
tigte, nicht -verpflichtete (vgl. Germann, in: Beck Online-Kommentar GG, Artikel 140 
Rn. 82 ff.). 
So sieht das auch das Bundesarbeitsgericht: Gemäß Urteil vom 25. Januar 2024, Az. 8 
AZR 318/22 dienen kirchliche Körperschaften des öffentlichen Rechts primär der Er-
füllung kirchlicher Aufgaben und gerade nicht der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Der 
Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts soll dabei die Eigenständigkeit und 
Unabhängigkeit der Religionsgesellschaft unterstützen. Insoweit stehen sie den eben-
falls staatsfernen privaten Stellen gleich. 

3. Zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 18 Absatz 2 Satz 1
BDSG) 

In Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb § 18 Absatz 2 Satz 1 sind nach 
der Angabe „Artikel 60“ die Wörter „Absatz 4, 5, 6 und 11“ einzufügen. 

Begründung 
Mit der Änderung wird die Regelung auf das zurückgeführt, was sie laut Begründung 
des Gesetzentwurfs bewirken soll: Eine frühzeitige Abstimmung im Falle eines Ein-
spruchs im Rahmen von Artikel 60 DSGVO.  
Die Regelung des Gesetzentwurfs enthält mit dem generellen Verweis auf Artikel 60 
einen weitreichenden und unnötigen Eingriff in die Datenschutzautonomie der Auf-
sichtsbehörden der Länder, indem er zu unvertretbaren Erschwernissen bei der Mitwir-
kung der Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder im Kooperationsverfahren nach der 
Verordnung (EU) 2016/679 führt und damit die Position deutscher Aufsichtsbehörden 
im nationalen Kontext schwächt. Gemäß Gesetzentwurf soll in jedem Einzelfall einer 
datenschutzrechtlichen Prüfung ein Einvernehmen aller Aufsichtsbehörden von Bund 
und Ländern, nicht nur der im konkreten Einzelfall betroffenen Aufsichtsbehörden, über 
einen gemeinsamen Standpunkt erzielt werden, bevor sich deutsche Datenschutzauf-
sichtsbehörden am sogenannten IMI-Verfahren der EU beteiligen können. 
Insbesondere unter Berücksichtigung der derzeit im Vorschlag einer Verordnung zur 
Festlegung zusätzlicher Verfahrensregeln für die Durchsetzung der Verordnung (EU) 
2016/679 COM(2023) 348 final Ratsdok 11657/23 (vgl. BR-Drucksache 304/23) vor-
gesehenen Verdichtung von Prüfverfahren und Äußerungsfristen bewirkt eine über-
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schießende Erstreckung von Abstimmungserfordernissen auch auf die verfahrenseinlei-
tenden Schritte grenzüberschreitender Beschwerdeverfahren im Ergebnis erhebliche 
und letztlich nicht mehr handhabbare Fristverkürzungen. 
Da nur selten derart grundlegende Meinungsverschiedenheiten bestehen, dass ein sol-
cher Mechanismus genutzt werden muss, scheint die derzeitige weite Fassung des Än-
derungsanliegens überzogen. Der Antrag begrenzt vor diesem Hintergrund innerstaatli-
che Abstimmungspflichten der betroffenen deutschen Aufsichtsbehörden auf Konstel-
lationen, in denen nach Artikel 60 der Verordnung (EU) 2016/679 über die Einlegung 
eines Einspruchs oder die Einleitung eines Dringlichkeitsverfahrens zu entscheiden ist 
und damit auf die relevanten Schnittstellen zwischen Kooperations- und Kohärenzver-
fahren. 

4. Zu Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 34 Absatz 1 Satz 2 
BDSG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die Regelung 
zur Einschränkung des Auskunftsrechts der betroffenen Person im Zusammenhang mit 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gestrichen werden kann.  

Begründung: 
Die beabsichtigte Einschränkung des Auskunftsrechts birgt die Gefahr, dass die Ver-
antwortlichen vermehrt die Auskunft zu personenbezogenen Daten verweigern könn-
ten, wenn sie durch die Erteilung der Auskunft wirtschaftliche Nachteile befürchten. 
Die Gefahr einer missbräuchlichen Berufung auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
wird vor allem dann gesehen, wenn das Auskunftsverlangen im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Informationen erfolgt, die zur Geltendmachung und Begründung 
zivilrechtlicher Ansprüche benötigt werden. Das Auskunftsrecht in seiner bestehenden 
Form kann Verbraucher in Situationen unterstützen, in denen sie keinen Zugang zu den 
für sie notwendigen Informationen und Beweismittel haben, da diese nur beim Unter-
nehmen vorliegen. Seine Einschränkung würde das strukturelle Beweislastproblem vor 
allem in Bereichen wie beispielsweise Lebens- und Krankenversicherungen verschär-
fen, in denen die Ansprüche der Kunden von einer Kombination aus unternehmensin-
ternen Daten und personenbezogenen Kundendaten abhängen. 

5. Zu Artikel 1 Nummer 14 (§ 37a Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b BDSG) 

In Artikel 1 Nummer 14 § 37a Absatz 2 Nummer 3 ist Buchstabe b wie folgt zu fassen: 

„b) für keine anderen als die in Absatz 1 genannten Zwecke verarbeitet werden. Die 
Verarbeitung nach Absatz 1 hat stets den Grundsätzen der Zweckbindung und Da-
tenminimierung aus Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b und c der Verordnung (EU) 
2016/679 zu entsprechen.“ 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 33 – Drucksache 20/10859

Begründung: 
Aus der bisherigen Regelung geht nicht eindeutig hervor, auf welche Zwecke Bezug 
genommen wird. Gemeint sein könnten sowohl die Zwecke des § 37a Absatz 2 Num-
mer 3 Buchstabe a als auch die Zwecke des § 37a Absatz 1. Es bedarf daher der Klar-
stellung. 
Beim Scoring werden eine Vielzahl sehr sensibler Informationen erhoben und ausge-
wertet, die Rückschlüsse auf Lebensführung und Finanzen von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern zulassen. Durch den Verweis auf die Grundsätze  
der Zweckbindung und Datenminimierung der DSGVO soll verdeutlicht werden, dass 
Verbraucherdaten nur für die Entscheidung über das Zustandekommen eines bestimm-
ten Vertrages und keinesfalls darüber hinaus für andere Zwecke verarbeitet werden dür-
fen. 

6. Zu Artikel 1 Nummer 14 (§ 37a Absatz 2 Satz 2 – neu – bis 5 – neu – BDSG)

Dem Artikel 1 Nummer 14 § 37a Absatz 2 sind folgende Sätze anzufügen:

„Die Einhaltung der Anforderungen nach Nummer 3 Buchstabe a ist ab dem … [einset-
zen: Datum des ersten Tages des fünfzehnten auf die Verkündung des Gesetzes folgen-
den Kalendermonats] durch eine Prüfbescheinigung einer unabhängigen, von der zu-
ständigen Behörde anerkannten Stelle oder einer Zertifizierungsstelle nach Artikel 43 
der Verordnung (EU) 2016/679 nachzuweisen. Die zuständigen Behörden können Stel-
len für den Nachweis nach Satz 2 anerkennen, wenn sie über die erforderlichen Kennt-
nisse auf dem Gebiet mathematisch-statistischer Verfahren verfügen, mit den durch den 
Verwendungszweck des Scorings bestimmten Geschäftsfeldern hinreichend vertraut 
sind, Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften insbesondere des Datenschutz-
rechts und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes besitzen und Gewähr für ihre 
Unabhängigkeit bieten. Satz 2 gilt entsprechend bei wesentlichen Änderungen der für 
das Scoring verwendeten Kategorien von Daten oder Berechnungsverfahren. Der Nach-
weis nach Satz 2 entfällt, wenn die Einhaltung der Anforderungen nach Nummer 3 
Buchstabe a in einem anderen gesetzlich geregelten Verfahren geprüft und bestätigt 
wird.“

Begründung: 
Da Scoringverfahren weitreichende Konsequenzen dafür haben können, ob und zu wel-
chen Bedingungen die betroffene Person Zugang zu bestimmten Vertragsverhältnissen 
und Leistungen hat, ist es wichtig, dass die in § 37a BDSG geregelten Anforderungen 
an die statistische Qualität und Erheblichkeit der verwendeten Daten sorgfältig geprüft 
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werden. Diese Prüfung sollte, wie auch bei KI-Systemen mit hohen Risiken geplant, 
durch eine externe, unabhängige Stelle erfolgen. Diese Stelle kann eine Zertifizierungs-
stelle nach Artikel 43 DSGVO oder eine von der zuständigen Behörde anerkannte Stelle 
sein. Mit Blick auf die zu erwartende KI-Verordnung (Vorschlag für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften 
für Künstliche Intelligenz COM (2021) 206 final) kann der Nachweis entfallen, wenn 
dieser beispielsweise im Rahmen einer externen Konformitätsbewertung nach der KI-
Verordnung erbracht wird. 
Da für die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen und die behördliche Anerkennung 
von unabhängigen Stellen eine gewisse Übergangszeit benötigt wird, soll die Nachweis-
pflicht erst fünfzehn Monate nach Verkündung des Gesetzes zur Anwendung kommen. 
Davon unberührt bleiben die materiellen Anforderungen des § 37a Absatz 2 BDSG, die 
unverändert am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Quartals in Kraft treten 
und gelten. 

7. Zu Artikel 1 Nummer 14 (§ 37a BDSG) und zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Der Bundesrat begrüßt die Änderungen im Entwurf des Ersten Gesetzes zur Ände-
rung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), insbesondere im Bereich Scoring u. 
a. durch die Aufnahme eines neuen § 37a BDSG in das Gesetz.  

Ausdrücklich begrüßt wird, dass die Erstellung von automatisieren Wahrscheinlich-
keitswerten mit Daten von Minderjährigen nicht mehr möglich sein soll. Ebenfalls 
positiv ist, dass betroffene Personen auf Antrag das Recht auf Informationen sowie 
auf Entscheidung durch eine natürliche Person haben. Wesentlich ist ebenfalls, dass 
Zahlungsein- und -ausgänge von Bankkonten als auch Daten aus der Nutzung sozi-
aler Netzwerke nicht mehr in Wahrscheinlichkeitswerte/Scorings einfließen dürfen.  

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, über die Maßnahmen im Gesetzesent-
wurf hinausgehende Maßnahmen zu prüfen, um Verbraucherrechte noch weitge-
hender zu schützen und den Vorgaben der jüngsten EU-Rechtsprechung gerecht zu 
werden.  

b) Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine pro-
aktive Informationspflicht seitens der verantwortlichen Datenverarbeitenden und/o-
der Unternehmen, die die Scorewerte verwenden, gegenüber der von Scoring be-
troffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern in das Bundesdatenschutzgesetz auf-
genommen werden kann.  

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten darin über die automatisierte Verarbei-
tung ihrer Daten zur Entscheidungsfindung informiert werden. Informationen soll-
ten seitens der Datenverarbeitenden generell als auch seitens der Unternehmen, die 
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die Scorewerte verwenden, im jeweiligen Einzelfall erteilt werden. Außerdem soll-
ten Verbraucherinnen und Verbraucher über ihr Recht zur Antragstellung nach 
§ 37a Absatz 4 BDSG informiert werden.  

 

c) Der Bundesrat sieht Klarstellungsbedarf hinsichtlich des § 37a BDSG-E, der eine 
Ausnahmeregelung im Sinne des Artikels 22 Absatz 2 Buchstabe b DSGVO dar-
stellt. Artikel 22 DSGVO regelt dem Wortlaut nach, dass eine betroffene Person 
das Recht hat, „nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr 
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beein-
trächtigt“. Der EuGH hat mit Urteil vom 7.  Dezember 2023 (Rechtssache C-
634/21) festgestellt, dass das Verbot des Artikels 22 Absatz 1 DSGVO auch dann 
greifen soll, wenn die Entscheidung zwar nicht ausschließlich auf einer automati-
sierten Verarbeitung beruht, sondern wenn diese automatisierte Verarbeitung „maß-
geblich“ für die Entscheidung ist. Bei fehlender Maßgeblichkeit ist § 37a BDSG-E 
nicht anwendbar. Der Bundesrat bittet daher, im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
zu prüfen, inwiefern einheitliche Kriterien zur Feststellung der Maßgeblichkeit in § 
37a BDSG-E aufgenommen werden können. Entgegen seiner Überschrift kann sich 
§ 37a BDSG-E nach o.g. Rechtsprechung des EuGHs alleine auf Artikel 22 Absatz 
2 Buchstabe b DSGVO stützen, mangels nationaler Regelungsbefugnis nicht aber 
als umfassende Ausgestaltung sonstiger Scoring-Sachverhalte auf Grundlage der 
DSGVO verstanden werden. Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten sollte da-
her von vornherein die Überschrift den Anwendungsbereich klar abgrenzen (z. B.: 
„Ausnahmen vom Verbot automatisierter Entscheidungen im Einzelfall bei Sco-
ring“). 

d) Der Bundesrat begrüßt die hinter § 37a Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d BDSG-E 
stehende Intention, Diskriminierungen aufgrund des Wohnorts zu verhindern, in-
dem die Nutzung von Anschriftendaten untersagt wird. Der Bundesrat gibt jedoch 
zu bedenken, dass die Adresse häufig der einzige Datenpunkt sein kann, mit dem 
Betroffene zweifelsfrei identifiziert werden können. Viele Personen haben Na-
men, die sich unterschiedlich schreiben lassen oder verwendet werden (z.B. Dop-
pelnamen). Solche Personen können im eCommerce Waren an ihre Adresse be-
stellen und dabei unterschiedliche Namen verwenden. Erkennbar wird dies nur an-
hand der Adressen, die in diesen Fällen genutzt werden können müssen. 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt



Drucksache 20/10859 – 36 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 

e) Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 37a Ab-
satz 4 BDSG-E mit Unionsrecht vereinbar ist. § 37a Absatz 4 BDSG-E regelt die 
vom Verantwortlichen zu übermittelnden Informationen in Folge der Geltendma-
chung eines Auskunftsanspruchs des Betroffenen. Ein entsprechender Auskunfts-
anspruch ist aber bereits in Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe h DSGVO geregelt, 
durch den der für eine automatisierte Entscheidung Verantwortliche zusätzlichen 
Informationspflichten unterliegt. Diese zusätzlichen Informationspflichten und 
Auskunftsrechte der betroffenen Person erklären sich aus dem Zweck, den Artikel 
22 DSGVO verfolgt und der darin besteht, Personen vor den besonderen Risiken 
für ihre Rechte und Freiheiten zu schützen, die mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten – einschließlich Profiling – verbunden sind. Eine Aus-
weitung dieser Auskunftsrechte könnte jedoch mit Artikel 23 DSGVO unvereinbar 
sein.

f) Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 37a Ab-
satz 4 Satz 2 BDSG um eine Regelung zu einer verpflichtenden Speicherdauer für 
Daten, die für automatisierte Entscheidungen von Wirtschaftsauskunfteien heran-
gezogen werden, ergänzt werden kann. Durch eine solche Regelung könnten die 
Vorgaben der jüngsten EuGH-Entscheidung in deutschem Recht verankert werden. 
Entschieden wurde, dass Wirtschaftsauskunfteien in ihren eigenen Datenbanken die 
aus einem öffentlichen Register stammende Daten über die Erteilung einer Rest-
schuldbefreiung zum Liefern von Auskünften über die Kreditwürdigkeit einer Per-
son nicht länger speichern dürfen als die Speicherdauer in dem öffentlichen Register 
selbst vorsieht.

Die im EuGH-Urteil getroffenen Vorgaben sollten für die Erteilung einer Rest-
schuldbefreiung auf sämtliche aus öffentlichen Registern stammenden Datenausge-
weitet und verpflichtend geregelt werden.

Auch für nicht aus öffentlichen Registern stammende Daten wäre es sinnvoll, ver-
pflichtende Speicherfristen einzuführen. Möglich wäre z. B., dass sich die Speicher-
fristen für nicht aus öffentlichen Registern stammenden Daten an den Speicherfris-
ten für aus öffentlichen Registern stammenden Daten orientieren.

Begründung: 
Zu Buchstabe a: 
Die als sogenannten „Schufa-Urteile“ bezeichneten Urteile des Gerichtshofs der Euro-
päischen Union (EuGH) (Rs. C-634-21 und die verb. Rs. C-26/22 und C-64/22, jeweils 
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vom 7. Dezember 2023) ergingen zum Bereich Scoring. In der Entscheidung C-634/21 
hat der Europäische Gerichtshof Bedenken geäußert, dass § 31 BDSG mit der DSGVO 
unvereinbar ist. Automatisierte Entscheidungen, die einen Wahrscheinlichkeitswert be-
rechnen in Bezug auf die Fähigkeit zur Erfüllung künftiger Zahlungsverpflichtungen 
von Personen, seien danach unzulässig, sofern diese automatisiert errechneten Wahr-
scheinlichkeitswerte herangezogen werden, um über Begründung, Durchführung oder 
Beendigung von Vertragsverhältnissen zu befinden. In den verbundenen Verfahren C-
26/22 und C-64/22 kann der Europäische Gerichtshof u. a. zu dem Ergebnis, dass es der 
DSGVO (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f entgegen-
steht, wenn Wirtschaftsauskunfteien in ihren eigenen Datenbanken aus einem öffentli-
chen Register stammende Daten über die Erteilung einer Restschuldbefreiung zum Lie-
fern von Auskünften über die Kreditwürdigkeit einer Person länger speichern, als die 
Speicherdauer in dem öffentlichen Register selbst vorsieht.  
Zu Buchstabe b: 
Um die Vorgaben der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs umfassend um-
zusetzen, sollten den Datenverarbeitenden als auch den Unternehmer, die die Score-
werte verwenden, bestimmte Informationspflichten auferlegt werden. Die in § 37a Ab-
satz 4 BDSG vorgesehene Antragsmöglichkeit seitens betroffener Personen bleibt unter 
den Pflichten, welche der EuGH in seinen Entscheidungsgrundsätzen bestimmt hat 
(EuGH-Entscheidung C-634/21 vom 7. Dezember 2023, siehe insbesondere Ziffern 56 
bis 58 der Entscheidung u. a. unter Bezugnahme auf Erwägungsgrund 71 der Daten-
schutzgrundverordnung, (DSGVO, VO (EU) 2016, 679)). Nach Erwägungsgrund 71 
der Datenschutzgrundverordnung soll in Fällen automatisierter Datenverarbeitung ne-
ben anderen Garantien auch die Garantie der spezifischen Unterrichtung betroffener 
Personen gewährleistet werden, in den Artikeln 13, 14 und 15 Datenschutzgrundver-
ordnung sind spezifische Informationspflichten vorgegeben. Um dem gerecht zu wer-
den, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher über die Möglichkeit, einen Antrag zu 
stellen, unaufgefordert, d. h. ohne selbst tätig werden zu müssen, informiert werden. 
Geregelt werden könnte dies ggf. in Form von verbindlichen und standardisierten Ver-
braucherinformationsblättern, welche Verbraucherinnen und Verbraucher über ihre 
Rechte und Pflichten informieren.  
Zu Buchstabe f: 
Die in § 37a Absatz 4 Satz 2 BDSG vorgesehene Regelung zur zulässigen Speiche-
rungsdauer sollte im Sinne der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
ergänzt werden. Im Gesetzesentwurf wird geregelt, dass Informationen für ein Jahr zu 
speichern sind, die für die Erfüllung der Mitteilungspflicht nach § 37a Absatz 1 BDSG 
erforderlich sind. Die Regelung stellt somit keine verpflichtende Speicherfrist für Da-
tenverarbeitende dahingehend dar, Daten, die für eine automatisierte Entscheidung von 
Wirtschaftsauskunfteien herangezogen wurden, nach Ablauf der Speicherfrist auch zu 
löschen. Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung zu den verbundenen 
Verfahren C-26/22 und C-64/22 entschieden, dass Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a 
DSGVO in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
DSGVO dahingehend auszulegen sind, dass diese einer Speicherdauer von Daten, die 
aus einem öffentlichen Register stammen über den Zeitraum der Speicherung in öffent-
lichen Registern hinaus entgegenstehen. Konkret sind Informationen aus dem Insol-
venzregister von privaten Wirtschaftsauskunfteien für einen Zeitraum zu speichern, der 
nicht über die Speicherdauer der Daten in den öffentlichen Registern hinausgeht. In § 9 
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Absatz 1 Insolvenzordnung und § 3 Absatz 1 und 2 InsoBekV ist geregelt, dass öffent-
liche Bekanntmachungen nach Ablauf von sechs Monaten nach Ergehen der öffentlich 
bekanntgemachten Beschlüsse im Insolvenzregister zu löschen sind. Laut EuGH-Ent-
scheidung dürfen die Daten, die für eine automatisierte Entscheidung von Wirtschafts-
auskunfteien herangezogen wurden, somit auch nur sechs Monate gespeichert wer-
den.Die in § 37a Absatz 4 Satz 2 BDSG vorgesehene Regelung wird der EuGH-Ent-
scheidung nicht gerecht. Sie stellt keine verbindliche Regelung dar, wie lange Daten-
verarbeitende die von ihnen verarbeiteten Daten speichern dürfen. In diesem Bereich 
sollte der Gesetzesentwurf aus verbraucherpolitischen Erwägungen entsprechend der 
EuGH-Vorgaben ergänzt werden. 
Eine Löschungsverpflichtung nach Ablauf der Speicherfrist sollte dabei nicht nur für 
Daten, die öffentlichen Verzeichnissen entnommen werden gelten, sondern auch für 
Daten, die anderen Quellen entstammen und die für eine automatische Entscheidung 
von Wirtschaftsauskunfteien herangezogen werden. Möglich wäre hier eine generelle 
Speicherfrist einzuführen oder die Speicherfrist von Daten anderer Quellen an eine 
Speicherfrist für Daten aus öffentliche Verzeichnisse anzupassen.  

8. Zu Artikel 1 Nummer 15 (§ 40 Absatz 1 BDSG) 

Artikel 1 Nummer 15 ist wie folgt zu fassen: 

‚15.   § 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „im Anwendungsbereich der Verordnung 
(EU) 2016/679“ gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) … << weiter wie Gesetzentwurf Buchstabe a >> 

bb) …<< weiter wie Gesetzentwurf Buchstabe b >>‘ 

Begründung 
Die Zuständigkeit der Datenschutzaufsichtsbehörden sollte sich im Sinne einer koordi-
nierten Aufsichtstätigkeit danach beurteilen, ob Regelungen – egal ob auf nationaler 
oder auf EU-Ebene – dem Schutz personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 16 
AEUV sowie Artikel 8 GrCH, auch in Verbindung mit Artikel 7 GrCH, dienen und 
nicht abschließend nur die Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679 betreffen. Dies 
wird dem föderalen Gefüge des Grundgesetzes ebenso gerecht wie dem Bedürfnis der 
Praxis nach leicht überschaubaren, konzentrierten Aufsichtszuständigkeiten. Insbeson-
dere werden dadurch Lücken in der Regelung von Aufsichtszuständigkeiten im Rahmen 
anderer Europäischer Rechtsakte ebenso wie nationaler Rechtsakte zum Datenschutz 
vermieden. 
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9. Zu Artikel 1 Nummer 16 (§ 40a Überschrift, Absatz 1 Satz 1 BDSG)

Artikel 1 Nummer 16 § 40a ist wie folgt zu ändern:

a) In der Überschrift sind vor dem Wort „Unternehmen“ die Wörter „nicht-öffentli-
cher“ einzufügen.

b) In Absatz 1 Satz 1 sind nach dem Wort „Sind“ die Wörter „nicht-öffentliche“ ein-
zufügen.

Begründung 
Wie bereits in der Einzelbegründung zu § 27 Absatz 5 BDSG-E klargestellt wird, wel-
cher auf § 40a BDSG-E verweist, soll die Neuregelung nicht für öffentliche Stellen der 
Länder gelten. Da es aber auch öffentliche Stellen der Länder gibt, welche als Unter-
nehmen am Wettbewerb teilnehmen, muss diese Einschränkung auch in § 40a BDSG-
E gelten. Dies sollte unmittelbar im Gesetzestext geregelt werden. 

10. Zu Artikel 1 Nummer 16 (§ 40a Absatz 1 Satz 5 BDSG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 40a Absatz 1 
Satz 5 BDSG durch eine Regelung zu ersetzen ist, die nach der Anzeige der Unterneh-
men eine Prüffrist für die Aufsichtsbehörden vorsieht und die geänderte Zuständigkeit 
erst dann wirksam werden lässt, wenn die Frist ohne Widerspruch der Aufsichtsbehör-
den verstreicht. 

Begründung: 
Der Gesetzentwurf sieht in § 40a Absatz 1 BDSG vor, dass Unternehmen, die gemein-
same Verantwortliche im Sinne von Artikel 26 DSGVO sind, dies den zuständigen Auf-
sichtsbehörden anzeigen und im Rahmen dieser Anzeige die alleinige Zuständigkeit 
derjenigen Aufsichtsbehörde bestimmen, in deren Zuständigkeitsbereich das umsatz-
stärkste Unternehmen fällt. Nach § 40a Absatz 1 Satz 5 BDSG gilt diese Zuständig-
keitsregelung bereits ab dem Zugang der Anzeige bei der für das umsatzstärkste Unter-
nehmen zuständigen Aufsichtsbehörde. 
Die sofortige Wirksamkeit der Zuständigkeitsbestimmung nach § 40a Absatz 1 Satz 5 
BDSG begegnet Bedenken. Vor der Feststellung einer gemeinsamen Verantwortlich-
keit, vor allem im Kontext konzerninterner Datenverarbeitungen, sind regelmäßig strei-
tige Rechtsfragen zu klären. Die Klärung dieser  
Fragen – mit unmittelbar zuständigkeitsregelnder Wirkung – kann nicht allein in der 
Hoheit der Unternehmen liegen. Im Interesse klarer Zuständigkeiten bedarf es einer 
vorgeschalteten Prüfung durch die beteiligten Aufsichtsbehörden. 
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11. Zu Artikel 1 Nummer 17 – neu – (§ 41  Absatz 1 Satz 2a – neu –,    
      Absatz 2 Satz 2a – neu – BDSG) 

Dem Artikel 1 ist folgende Nummer anzufügen: 

‚17.  § 41 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

„Ein Bußgeld kann in den Fällen des § 30 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten auch ohne Feststellung des Verschuldens eines Repräsentanten 
und in den Fällen von § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ohne 
Feststellung einer Aufsichtspflichtverletzung festgesetzt werden.“ 

b) In Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

„In den Fällen der §§ 30 und 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
enthält der Bußgeldbescheid abweichend von § 66 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten nicht die Bezeichnung der natürlichen Person, welcher 
eine Pflichtverletzung zur Last fällt.“ ‘ 

Begründung: 
Nach dem Urteil des EuGHs vom 5. Dezember 2023, Az. C-807/21 und des Kammer-
gerichts Berlin vom 22. Januar 2024, Az. 3 Ws 250/21 entsprechen die Regelungen in 
den §§ 30, 66, 130 OWiG nicht den europarechtlich vorgegebenen Grundzügen der 
Verbandsgeldbuße, weil die DSGVO vom deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht ab-
weichende Regelungen trifft. Dies muss in der Verweisungsregelung in § 41 BDSG 
klargestellt werden. Da dies bereits jetzt im Rahmen einer europarechtskonformen, ein-
schränkenden Auslegung entgegen dem Wortlaut der bestehenden Regelung dort hin-
eingelesen werden muss, handelt es sich lediglich um eine Klarstellung ohne Änderung 
der bestehenden Rechtslage. Die europarechtlichen Vorgaben sollten im Gesetz nach-
gezogen werden, um Missverständnisse zu vermeiden. 

12. Zu Artikel 1 (Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen, ob im Interesse 
der Transparenz ausschließlich für die Datenschutzaufsicht im nichtöffentlichen Be-
reich ein gemeinsames Entscheidungsregister für anonymisierte Entscheidungen ge-
schaffen werden kann. 
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Begründung 
Da die Regelungskompetenz des Bundes nur die Überwachung des nichtöffentlichen 
Bereichs durch die Aufsichtsbehörden der Länder umfasst, könnte ein Entscheidungs-
register lediglich diesen Bereich erfassen. Der Bedarf an Transparenz dürfte aber in 
diesem Bereich auch ungleich höher sein als bei Entscheidungen der Aufsichtsbehörden 
der Länder im öffentlichen Bereich. 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt



Drucksache 20/10859 – 42 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 

Anlage 4 

 

Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates  
 
Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates vom 22. März 2024 
wie folgt: 
 
Zu Nummer 1  
Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a0 – neu – (§ 1 Absatz 1 Satz 1 BDSG) 
 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.  
Aus Sicht der Bundesregierung besteht der im Antrag vorgebrachte vermeintliche Wider-
spruch nicht. Das BDSG enthält über seine materiellen datenschutzrechtlichen Vorgaben 
hinaus auch Organisations- und Verfahrensrecht. Die Geltung dieser Regelungen wird 
durch die Formulierung des § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht eingeschränkt. 
Zudem wird das mit dem Antrag verfolgte Regelungsziel nicht geteilt, im Hinblick auf den 
Regelungsgehalt von § 29 Absatz 3 BDSG ggf. abweichendes Landesrecht zuzulassen. 
 
Zu Nummer 2  
Zu Artikel 1 Nummer 2a – neu – (§ 2 Absatz 6 – neu – BDSG) 
 
Die Bundesregierung wird den Vorschlag im weiteren Gesetzgebungsverfahren prüfen.  
 
Zu Nummer 3 
Zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 18 Absatz 2 BDSG) 
 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. 
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Änderung dient dazu, ein einheitliches Agieren der 
deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden auf europäischer Ebene zu gewährleisten. 
Mit § 18 Absatz 2 wird das bereits geltende Recht lediglich klargestellt: Denn § 18 in der 
bisher geltenden Fassung erfasst schon jetzt alle Fallgestaltungen, in denen aufgrund der 
Wirkung für und gegen die übrigen deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden eine inhalt-
liche Vorabstimmung erforderlich ist.  
 
Zu Nummer 4 
Zu Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 34 Absatz 1 Satz 2 BDSG) 
 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.  
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Der in § 34 Absatz 1 Satz 2 vorgesehene Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
sen ist aus Sicht der Bundesregierung sachgerecht und mit der DSGVO und der Recht-
sprechung des EuGH vereinbar: Artikel 23 Absatz 1 lit. i DSGVO erlaubt dem nationalen 
Gesetzgeber Einschränkungen der Betroffenenrechte zum Schutz der Rechte und Frei-
heiten „anderer Personen“ als der „betroffenen Person“. Darunter fallen Rechte Dritter, 
aber auch des Verantwortlichen, wenn sie einen spezifischen rechtlichen Schutz genie-
ßen. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse genießen einen solchen Schutz (siehe aus-
drücklich Erwägungsgrund 63 der DSGVO). Indem § 34 Absatz 1 Satz 2 eine Interessen-
abwägung verlangt, schafft er den verfassungs- und unionsrechtlich nötigen Ausgleich 
zwischen Auskunftsrechten und Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. 

Zu Nummer 5 
Zu Artikel 1 Nummer 14 (§ 37a Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b BDSG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. 
Die Aufnahme eines Verweises auf die datenschutzrechtlichen Grundsätze der Zweckbin-
dung und Datenminimierung nach Artikel 5 Absatz 1 DSGVO begegnet als Wiederholung 
der DSGVO unionsrechtlichen Bedenken. Der ausdrückliche Verweis auf Absatz 1 wird 
zudem als nicht erforderlich erachtet. Der jetzige Wortlaut ist in seiner Bezugnahme hin-
reichend klar. 

Zu Nummer 6 
Zu Artikel 1 Nummer 14 (§ 37a Absatz 2 Satz 2 – neu – bis 5 – neu – BDSG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. 
Die Score-Verfahren unterliegen bereits – auch bezüglich des in Bezug genommen Merk-
mals – der vollen Kontrolle durch die Datenschutzaufsichtsbehörden. Ein verbraucher- und 
datenschutzrechtlicher Mehrwert einer Zertifizierung in der geforderten Form besteht da-
her aus Sicht der Bundesregierung nicht. 

Zu Nummer 7 
Zu Artikel 1 Nummer 14 (§ 37a BDSG) und zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.
Die mit dem Gesetzentwurf getroffenen Maßnahmen stellen eine substantielle Verbesse-
rung der Verbraucherrechte dar. Auf welche weitergehenden Maßnahmen sich der Antrag 
bezieht, ist nicht erkennbar.
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b) Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. 
Verantwortliche Stellen müssen die betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher auf 
Grundlage der DSGVO bereits nach geltendem Recht initiativ über Teile ihrer Datenerhe-
bung sowie über Aspekte einer eventuellen automatisierten Entscheidungsfindung aufklä-
ren.  
 
c) Die Bundesregierung stimmt dem Konkretisierungsvorschlag nicht zu: Das Merkmal der 
„Maßgeblichkeit“ ist ein vom EuGH zu Artikel 22 Absatz 1 DSGVO entwickeltes Merkmal, 
das unionsrechtlich ausgelegt werden muss. Eine mitgliedstaatliche Konkretisierung wäre 
unionsrechtlich unzulässig. 
Auch dem Vorschlag, die Überschrift anzupassen, stimmt die Bundesregierung nicht zu: § 
37a enthält – unionsrechtlich zulässig – nicht nur Verbotsausnahmen gemäß Artikel 22 
Absatz 2 DSGVO, sondern auch Maßnahmen gemäß Artikel 22 Absatz 3 DSGVO. 
 
d) Die Bundesregierung nimmt den Hinweis des Bundesrates zur Bedeutung der postali-
schen Adresse im e-Commerce zur Kenntnis. 
 
e) Die Bundesregierung hat eine Prüfung im Sinne des Vorschlags vorgenommen und ist 
zu dem Ergebnis gelangt, dass die zusätzlichen Transparenzpflichten die Verpflichtung 
aus Artikel 22 Absatz 2 lit. b DSGVO umsetzen, wonach Mitgliedstaaten angemessene 
Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person vorsehen müssen, wenn sie Ausnahmen von dem Verbot des Ar-
tikel 22 Absatz 1 DSGVO schaffen. Dem dient § 37a Absatz 4. Die Auskunftspflichten des 
Artikels 15 Absatz 1 lit. h DSGVO bleiben unberührt. 
 
f) Die Bundesregierung stimmt dem Antrag nicht zu. 
Die Begründung des Antrags zitiert aktuelle Rechtsprechung des EuGH. Darin hat der 
EuGH allgemeine Grundsätze zur Abwägung über die zulässige Speicherdauer aufge-
stellt. Diese Abwägung orientiert sich nach Einschätzung des EuGH an den nationalen 
gesetzgeberischen Entscheidungen über die Speicherdauer in den öffentlichen Registern. 
Eine zusätzliche Regelung, die ausdrücklich festlegt, dass sich die Abwägung zur Lösch-
pflicht auch im Bereich des Scorings an den national geregelten Speichervorgaben orien-
tiert, ist damit entbehrlich. Sie würde als unzulässige Konkretisierung der Gewichtung der 
Abwägung zudem unionsrechtlichen Bedenken begegnen. 
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Zu Nummer 8 
Zu Artikel 1 Nummer 15 (§ 40 Absatz 1 BDSG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. 
Die Wörter „im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679“ haben eine klarstel-
lende Bedeutung: Sie verdeutlichen, dass die Aufsichtsbehörden in ihrer Aufgabenwahr-
nehmung durch den sachlichen und räumlichen Anwendungsbereich der DSGVO be-
grenzt sind. 

Zu Nummer 9 
Zu Artikel 1 Nummer 16 (§ 40a Überschrift, Absatz 1 Satz 1 BDSG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. 
§ 40a zielt auf eine bessere Kohärenz des Datenschutzes. Diesem Ziel liefe es zuwider, 
beim Anwendungsbereich der Norm zwischen Unternehmen zu differenzieren –
d.h. zwischen den Unternehmen, die über § 2 Absatz 4 Satz 1 als nichtöffentliche Stellen 
und denjenigen Unternehmen, die über § 2 Absatz 5 Satz 2 ebenfalls als nichtöffentliche 
Stellen gelten. Sollen nichtöffentliche Stellen i.S.d. § 2 Absatz 5 Satz 2 von § 40a ausge-
nommen werden, lässt sich dieses Ziel auch auf anderem Wege als durch eine Umformu-
lierung des § 40a erreichen: So können sich z.B. entsprechende Unternehmen dagegen 
entscheiden, dass überhaupt eine Anzeige gemäß § 40a abgegeben wird, oder der Lan-
desgesetzgeber kann eine entsprechende landesrechtliche Regelung schaffen.

Zu Nummer 10  
Zu Artikel 1 Nummer 16 (§ 40a Absatz 1 Satz 5 BDSG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Antrag nicht zu. 
Die Regelung des § 40a soll den Unternehmen eine bürokratiearme Gestaltungsmöglich-
keit eröffnen. Die Einführung einer Prüffrist für die Aufsichtsbehörden liefe dem Grundge-
danken der neuen Vorschrift zuwider. 

Zu Nummer 11 
Zu Artikel 1 Nummer 17 – neu – (§ 41 Absatz 1 Satz 3 – neu –, Absatz 2 Satz 3 – neu – 
BDSG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. 
Der Änderungsantrag bezieht sich auf ein Urteil des EuGH vom 5. Dezember 2023  
(C-807/21) und einen Beschluss des Kammergerichts Berlin vom 22. Januar 2024  
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(3 Ws 250/21 – 161 AR/84/21). Nach dem Urteil des EuGH dürfen Datenschutz-aufsichts-
behörden Geldbußen direkt gegen ein Unternehmen verhängen, wenn diese als für die 
betreffende Verarbeitung Verantwortliche eingestuft werden können. Voraussetzung für 
die Verhängung einer solchen Geldbuße ist, dass der Verstoß schuldhaft, das heißt vor-
sätzlich oder fahrlässig, begangen wurde. Die Bundesregierung prüft das Urteil des EuGH 
und ist sich bewusst, dass sich zukünftig gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergeben 
könnte. Eine wörtliche Übernahme der Entscheidung des EuGH in den Gesetzestext sieht 
sie kritisch. 

Zu Nummer 12 
Zu Artikel 1 (Änderung des BDSG) 

Die Bundesregierung hat eine Prüfung im Sinne des Vorschlags vorgenommen und ist zu 
dem Ergebnis gelangt, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Län-
der ihre Entscheidungen auch ohne gesetzliche Regelung veröffentlichen können. Hierzu 
könnten die Aufsichtsbehörden eine Verwaltungsvereinbarung (vgl. auch Artikel 91c Ab-
satz 1 GG) abschließen 
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